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Amtsblatt für die Stadt Bergen 42. Jahrgang



Bergen, den 12. Juli 2012



Nr. 3



Sieger des Fotowettbewerbs wurden prämiert Unter dem Motto „Mein Bergen – Was sind die schönsten Seiten von Bergen“ wurden insgesamt 95 Fotos zum Fotowettbewerb 2012 der Stadt Bergen eingereicht. Neben Bildern mit Fachwerkund Reetdachhäusern und dem markanten Fernsehturm in Wardböhmen gingen Aufnahmen mit viel Natur bei uns ein. Häufiges Motiv waren goldglänzende Felder, bunte Wiesen, Baumkronen und eindrucksstarke Sonnenuntergänge. Auch einige Schwarzweißaufnahmen, die Personen und Gebäude vor über 70 Jahren zeigen, nahmen am Wettbewerb teil. Die Auswahl der schönsten Fotos viel der 15-köpfigen Jury nicht leicht, aber wir haben uns am Motto orientiert und sind zu einem eindeutigen Ergebnis gekommen. Die Fülle an Fotos hat uns gezeigt, dass wir viele junge und ältere Hobbyfotografen aus den 13 Ortschaften von Bergen angesprochen haben, deshalb können wir diesen Wettbewerb als vollen Erfolg ansehen.



1. Platz Ella Justus - Markt am Abend



In Zukunft möchten wir weitere Ausstellungen im Rathaus anbieten, als nächstes planen wir einen Malwettbewerb für Kinder, dazu aber später mehr. Die drei Siegerfotos erhielten entsprechend einen Geldpreis über 300 Euro, 200 Euro und der dritte Platz wurde zweimal vergeben mit jeweils 50 Euro.



2. Platz Jutta Withoeft - Tietjenhof in Bleckmar
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Den ersten Platz belegte Ella Justus aus Bergen mit einer beeindruckenden Nachtaufnahme des Rathauses, der zweite Platz ging an Jutta Withoeft, die den Tietjenhof in Bleckmar als Motiv wählte und die beiden dritten Plätze an Klaus Helmchen, der den Dorfteich von Offen fotografierte und an Ingrid Buhr, mit einem Foto der Kirche in Sülze.



3. Platz Klaus Helmchen - Dorfteich in Offen



Alle 95 Fotos sind noch bis zum 21.11.2012 zu den üblichen Öffnungszeiten teilweise im Rathaus in Bergen und teilweise im Museum Römstedthaus zu sehen. Allen Gewinnern gratuliere ich noch einmal herzlich und ein großer Dank an alle Teilnehmer des Fotowettbewerbs. Ihr Bürgermeister



Rainer Prokop



3. Platz Ingrid Buhr - Kirche in Sülze
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I. AMTLICHE BEKANNTMACHUNGEN Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung 1. Haushaltssatzung der Stadt Bergen für das Haushaltsjahr 2012 Aufgrund des § 112 Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG) hat der Rat der Stadt Bergen in der Sitzung am 01.03.2012 folgende Haushaltssatzung beschlossen: 1. 1.1 1.2 1.3 1.4 2. 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6



§1 im Ergebnishaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf 16.659.900 Euro der ordentlichen Aufwendungen auf 17.999.300 Euro der außerordentlichen Erträge auf 0 Euro der außerordentlichen Aufwendungen 0 Euro im Finanzhaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 15.975.700 Euro der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 17.049.900 Euro der Einzahlungen für Investitionstätigkeit 1.017.300 Euro der Auszahlungen für Investitionstätigkeit 1.463.500 Euro der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit 446.200 Euro der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit 322.000 Euro



§2 Der Gesamtbetrag der vorgesehen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 446.200 Euro festgesetzt. §3 Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt.



werden



nicht



§4 Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2012 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 3.500.000 Euro festgesetzt. §5 Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2012 wie folgt festgesetzt: 1. Grundsteuer 1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) 360 v. H. 1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) 360 v. H. 2. Gewerbesteuer 360 v. H. Bergen, den 02.03.2012 STADT BERGEN gez. Rainer Prokop L. S: Bürgermeister



2. Bekanntmachung der Satzung 2.1 Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2012 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 2.2 Die nach § 119 Abs. 4, § 120 Abs.2 und nach § 122 Abs. 2 NKomVG erforderliche(n) Genehmigung(en) ist/sind durch das Rechnungsprüfungsamt des Landkreises Celle am 30.05.2012 unter dem Aktenzeichen 09082-13 erteilt worden. 2.3 Der Haushaltsplan liegt nach § 114 Abs. 2 Satz 3 NKomVG am Tage nach der Bekanntgabe für zwei Wochen im Rathaus der Stadt Bergen, Deichend 3-7, 29303 Bergen während der Öffnungszeiten zur Einsichtnahme öffentlich aus. Bergen, den 07.06.2012 STADT BERGEN gez. Rainer Prokop L. S: Bürgermeister



Ergänzende Satzung (Sondersatzung) nach § 5 Abs. 4 der Straßenbaubeitragssatzung der Stadt Bergen Aufgrund §§ 6 und 83 der Nds. Gemeindeordnung (NGO) in der Fassung vom 28.10.2006(GVBl. S. 473) zuletzt geändert durch Gesetz vom 17.12.2010 (GVBl. S. 576), § 6 des Nds. Kommunalabgabengesetzes (NKAG) in der Fassung vom 23.01.2007 (GVBl. S. 41), zuletztgeändert durch das Gesetz vom 26.05.2011 (GVBl. S. 130) und des § 4 Abs. 4 der Straßenbaubeitragssatzung der Stadt Bergen vom 10.11.2005 hat der Rat der Stadt Bergen in seiner Sitzung am 25.08.2011 folgende ergänzende Satzung beschlossen: Artikel 1 Für die Maßnahme „Am Friedensplatz“ und „Am Museum“ im historischen Ortskern in der Stadt Bergen (Landkreis Celle) wird der zur Abgeltung



der Inanspruchnahme der öffentlichen Einrichtung durch die Allgemeinheit auf die Stadt entfallende Anteil am beitragsfähigen Aufwand wegen der verkehrswichtigen und großen städtebaulichen Bedeutung abweichend von § 4 Abs. 2 auf 60 v. H. festgesetzt. Artikel 2 Diese Satzung tritt am Tag nach der Bekanntmachung in Kraft. Bergen, den 26.08.2011 STADT BERGEN gez. Rainer Prokop L. S: Bürgermeister
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II. AMTLICHE BEKANNTMACHUNGEN DES KIRCHENKREISAMTES CELLE Friedhofsordnung (FO) für den Friedhof der Ev.-luth. St. Lamberti-Kirchengemeinde Bergen in Bergen Gemäß § 4 der Rechtsverordnung über die Verwaltung kirchlicher Friedhöfe (Friedhofsrechtsverordnung) vom 13. November 1973 (Kirchl. Amtsbl. 1974 S. 1) hat der Kirchenvorstand der Ev.-luth. St. Lamberti-Kirchengemeinde Bergen am 13.10.2011 folgende Friedhofsordnung beschlossen: Der Friedhof ist die Stätte, an der die Verstorbenen zur letzten Ruhe gebettet werden. Er ist mit seinen Gräbern ein sichtbares Zeichen der Erinnerung. Er ist zugleich ein Ort, an dem die Kirche die Botschaft verkündet, dass Jesus Christus dem Tode die Macht genommen hat und ewiges Leben schenken wird. Aus dieser Erkenntnis und in dieser Gewissheit erhalten Arbeit und Gestaltung auf dem Friedhof Richtung und Weisung. Inhaltsübersicht I. Allgemeine Vorschriften § 1 Geltungsbereich und Friedhofszweck § 2 Friedhofsverwaltung § 3 Schließung und Entwidmung II. Ordnungsvorschriften § 4 Öffnungszeiten § 5 Verhalten auf dem Friedhof § 6 Dienstleistungen III. Allgemeine Bestattungsvorschriften § 7 Anmeldung einer Bestattung § 8 Beschaffenheit von Särgen und Urnen § 9 Ruhezeiten § 10 Umbettungen und Ausgrabungen IV. Grabstätten § 11 Allgemeines § 12 Reihengrabstätten und pflegefreie Reihengrabstätten § 13 Wahlgrabstätten und pflegefreie Wahlgrabstätten § 13a Pflegefreie Grabanlage „Heidegarten“ § 14 Urnenwahlgrabstätten § 14a kleine Urnengemeinschaftsanlage § 14b große Urnengemeinschaftsanlage § 15 Rasengrabstätten und Urnenrasengrabstätten § 15a Sternenkindergrabanlage § 16 Rückgabe von Wahlgrabstätten § 17 Bestattungsverzeichnis V. Gestaltung von Grabstätten und Grabmalen § 18 Gestaltungsgrundsatz § 19 Gestaltung und Standsicherheit von Grabmalen und anderen Anlagen VI. Anlage und Pflege von Grabstätten § 20 Allgemeines



§ 21 Grabpflege, Grabschmuck § 22 Vernachlässigung VII. Grabmale und andere Anlagen § 23 Errichtung und Änderung von Grabmalen § 24 Mausoleen und gemauerte Grüfte § 25 Entfernung § 26 Künstlerisch oder historisch wertvolle Grabmale VIII. Leichenräume und Trauerfeiern § 27 Leichenhalle § 28 Benutzung der Friedhofskapelle IX. Haftung und Gebühren § 29 Haftung § 30 Gebühren X. Schlussvorschriften § 31 Übergangsvorschriften § 32 Inkrafttreten, Außerkrafttreten I. Allgemeine Vorschriften §1 Geltungsbereich und Friedhofszweck (1) Diese Friedhofsordnung gilt für den Friedhof der Ev.-luth. St. Lamberti-Kirchengemeinde Bergen in seiner jeweiligen Größe. Der Friedhof umfasst zurzeit die Flurstücke 218/17, 217/2 und 218/6 Flur 1 und 1/4 Flur 6 Gemarkung Bergen in Größe von insgesamt 4.89.01 ha. Eigentümerin der Flurstücke ist die Ev.-luth. St. Lamberti-Kirchengemeinde Bergen. (2) Der Friedhof dient der Bestattung der Personen, die bei ihrem Ableben ihren Wohnsitz in dem Gebiet der Ev.-luth. St. Lamberti-Kirchengemeinde Bergen hatten, sowie derjenigen, die bei ihrem Tode ein Recht auf Bestattung in einer bestimmten Grabstätte besaßen. Der Friedhof dient auch der Bestattung von Fehlgeborenen und Ungeborenen i. S. d. Niedersächsischen Bestattungsgesetzes. Anonyme Bestattungen sind nicht möglich. (3) Andere Bestattungen bedürfen der vorherigen Zustimmung der Friedhofsverwaltung. §2 Friedhofsverwaltung (1) Der Friedhof ist eine unselbständige Anstalt des öffentlichen Rechts. Er wird vom Kirchenvorstand verwaltet (Friedhofsverwaltung). (2) Die Verwaltung des Friedhofs richtet sich nach dieser Friedhofsordnung sowie den sonstigen kirchlichen und staatlichen Vorschriften. (3) Mit der Wahrnehmung der Friedhofsverwaltung kann der Kirchenvorstand einzelne Personen, einen Ausschuss oder eine kirchliche Verwaltungsstelle beauftragen.
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(4) Erforderliche personenbezogene Daten im Zusammenhang mit einer Bestattung, Verleihung, Verlängerung oder Übertragung des Nutzungsrechts an einer Grabstätte, einer Anzeige zur Errichtung eines Grabmals oder anderer Anlagen, dem Tätigwerden von Dienstleistungserbringern sowie mit der Erhebung von Gebühren und Entgelten dürfen für den jeweiligen Zweck erhoben, verarbeitet und genutzt werden. §3 Schließung und Entwidmung (1) Der Friedhof, einzelne Friedhofsteile und einzelne Grabstätten können aus einem wichtigen Grund beschränkt geschlossen, geschlossen und entwidmet werden. (2) Nach der beschränkten Schließung dürfen keine neuen Nutzungsrechte mehr verliehen werden. Eine Verlängerung von bestehenden Nutzungsrechten darf lediglich zur Anpassung an die Ruhezeit erfolgen. Bestattungen dürfen nur noch in Grabstätten stattfinden, an denen im Zeitpunkt der beschränkten Schließung noch Nutzungsrechte bestehen, sofern die Grabstätten noch nicht belegt sind oder sofern zu dem genannten Zeitpunkt die Ruhezeiten abgelaufen waren. Grabstellen an denen die Ruhezeit nach dem Zeitpunkt der beschränkten Schließung abläuft, dürfen nicht neu belegt werden. Eingeschränkt werden kann auch der Kreis der Bestattungsberechtigten. Ausnahmen von dieser Einschränkung kann die Friedhofsverwaltung im Einzelfall zur Vermeidung unbilliger Härten bei bestehenden Nutzungsrechten zulassen. (3) Nach der Schließung dürfen Bestattungen nicht mehr vorgenommen werden. (4) Durch die Entwidmung wird die Eigenschaft als Ruhestätte der Verstorbenen aufgehoben. Die Entwidmung wird erst ausgesprochen, wenn keine Nutzungsrechte mehr bestehen, sämtliche Ruhezeiten abgelaufen sind und eine angemessene Pietätsfrist vergangen ist. II. Ordnungsvorschriften §4 Öffnungszeiten (1) Der Friedhof ist von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang für den Besuch geöffnet. (2) Aus besonderem Anlass kann der Friedhof ganz oder teilweise für den Besuch vorübergehend geschlossen werden. §5 Verhalten auf dem Friedhof (1) Jede Person hat sich auf dem Friedhof der Würde des Ortes entsprechend zu verhalten und Äußerungen, die sich in verletzender Weise gegen den christlichen Glauben oder die evangelische Kirche richten, zu unterlassen. Die Anordnungen des Friedhofspersonals sind zu befolgen. Die Friedhofsverwaltung kann Personen, die der Friedhofsordnung zuwiderhandeln, das Betreten des Friedhofs untersagen.



Seite 6



(2) Auf dem Friedhof ist insbesondere nicht gestattet: a) die Wege mit Fahrzeugen oder Rollschuhen, Inlinern, Skateboards aller Art - ausgenommen Fahrräder, Kinderwagen, Rollstühle, Handwagen sowie Fahrzeuge der Friedhofsverwaltung und der für den Friedhof zugelassenen Dienstleistungserbringer - zu befahren, b) Waren aller Art zu verkaufen sowie Dienstleistungen anzubieten, c) an Sonn- und Feiertagen und in der Nähe einer Bestattung störende Arbeiten auszuführen, d) Film-, Ton-, Video- und Fotoaufnahmen, außer zu privaten Zwecken, zu erstellen und zu verwerten, e) Druckschriften und andere Medien (z.B. CD, DVD) zu verteilen, ausgenommen Drucksachen, die im Rahmen der Bestattungsfeier notwendig und üblich sind, f) Abraum und Abfälle außerhalb der dafür bestimmten Stellen abzulagern oder mitgebrachten Unrat zu entsorgen, g) fremde Grabstätten und die Friedhofsanlagen außerhalb der Wege zu betreten, zu beschädigen oder zu verunreinigen, h) Hunde unangeleint mitzubringen (Hinterlassenschaften sind sofort zu entfernen). Beim Befahren der Wege mit Fahrrädern ist besondere Rücksicht auf die Fußgänger zu nehmen. (3) Kinder unter 12 Jahren dürfen den Friedhof nur in Begleitung oder unter der Verantwortung Erwachsener betreten. (4) In den Wintermonaten sind die Wege, insbesondere die Nebenwege, mit besonderer Vorsicht zu betreten, da nicht auf allen Wegen der Winterdienst erfolgen kann. (5) Die Friedhofsverwaltung kann Ausnahmen zulassen, soweit die Interessen Anderer nicht beeinträchtigt werden. (6) Besondere Veranstaltungen auf dem Friedhof bedürfen der vorherigen Zustimmung der Friedhofsverwaltung. §6 Dienstleistungen (1) Dienstleistungserbringer (Bildhauer, Steinmetze, Gärtner, Bestatter usw.) haben die für den Friedhof geltenden Bestimmungen zu beachten. (2) Tätig werden dürfen nur solche Dienstleistungserbringer, die fachlich geeignet und in betrieblicher und personeller Hinsicht zuverlässig sind. (3) Dienstleistungserbringern kann die Ausübung ihrer Tätigkeit von der Friedhofsverwaltung auf Zeit oder auf Dauer untersagt werden, wenn der Dienstleistungserbringer nach vorheriger Mahnung gegen für den Friedhof geltende Bestimmungen verstoßen hat. Bei einem schwerwiegenden Verstoß ist eine Mahnung entbehrlich.
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(4) Die für die Arbeiten erforderlichen Werkzeuge und Materialien dürfen auf dem Friedhof nur vorübergehend und nur an Stellen gelagert werden, an denen sie nicht hindern. Die Arbeits- und Lagerplätze sind nach Beendigung der Tagesarbeit zu säubern und in einem ordnungsgemäßen Zustand zu verlassen und bei Unterbrechung der Tagesarbeit so herzurichten, dass eine Behinderung Anderer ausgeschlossen ist. Die Dienstleistungserbringer dürfen auf dem Friedhof keinen Abraum lagern. Geräte von Dienstleistungserbringern dürfen nicht an oder in den Wasserentnahmestellen des Friedhofs gereinigt werden. (5) Dienstleistungserbringer haften gegenüber dem Friedhofsträger für alle Schäden, die sie im Zusammenhang mit ihrer Tätigkeit auf dem Friedhof schuldhaft verursachen III. Allgemeine Bestattungsvorschriften §7 Anmeldung einer Bestattung (1) Eine Bestattung ist unter Vorlage der gesetzlich vorgeschriebenen Unterlagen rechtzeitig bei der Friedhofsverwaltung anzumelden. Dabei ist mitzuteilen, wer die Bestattung leiten und wer sonst bei der Bestattung (einschließlich Trauerfeier) gestaltend mitwirken wird. Weiterhin müssen die Angehörigen vor der Beisetzung ein Nutzungsrechtsanerkenntnis unterzeichnen. (2) Die Friedhofsverwaltung kann die Person, die die Bestattung leiten oder bei der Bestattung gestaltend mitwirken soll, ausschließen, wenn sie verletzende Äußerungen gegen den christlichen Glauben oder die evangelische Kirche getan hat und eine Wiederholung zu erwarten ist. (3) Vor einer Bestattung in einer Wahlgrabstätte, an der ein Nutzungsrecht verliehen ist, ist das Nutzungsrecht nachzuweisen. (4) Die Friedhofsverwaltung setzt im Benehmen mit der antragstellenden Person und dem zuständigen Pastor Ort und Zeit der Bestattung fest. Die Wünsche der Angehörigen sollen dabei nach Möglichkeit berücksichtigt werden. (5) Soll eine Bestattung ohne eine Trauerfeier in der Friedhofskapelle erfolgen, so ist vorab mit der Friedhofsverwaltung bzw. dem zuständigen Pastor Rücksprache zu halten. §8 Beschaffenheit von Särgen und Urnen (1) Erdbestattungen sind nur in geschlossenen, feuchtigkeitshemmenden Särgen zulässig. Von der Sargpflicht nach Satz 1 kann die untere Gesundheitsbehörde Ausnahmen zulassen, wenn in der zu bestattenden Person ein wichtiger Grund vorliegt und ein öffentlicher Belang nicht entgegensteht. (2) Für Erdbestattungen darf kein Sarg verwendet werden, der geeignet ist, nachhaltig die physikalische, chemische oder biologische Beschaffenheit des Bodens oder des Grundwassers zu verändern oder der die Verwesung der Leiche nicht innerhalb der festgesetzten Ruhefrist ermöglicht.
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(3) Särge dürfen höchstens 2,05 m lang, 0,65 m hoch und im Mittelmaß 0,65 m breit sein. Für größere Särge ist die Zustimmung der Friedhofsverwaltung bei der Anmeldung der Bestattung einzuholen. (4) Für Sargauskleidungen, Leichenhüllen und Leichenbekleidungen gelten die Anforderungen des Absatzes 2 entsprechend. (5) Es dürfen keine Urnen, Überurnen oder Schmuckurnen verwendet werden, die aus Kunststoffen oder sonstigen nicht verrottbaren Werkstoffen hergestellt oder die geeignet sind, nachhaltig die physikalische, chemische oder biologische Beschaffenheit des Bodens oder des Grundwassers zu verändern. §9 Ruhezeiten Die Ruhezeit für Leichen und Aschen beträgt 30 Jahre. § 10 Umbettungen und Ausgrabungen (1) Umbettungen dürfen zur Wahrung der Totenruhe grundsätzlich nicht vorgenommen werden. (2) Leichen und Aschenreste in Urnen dürfen vor Ablauf der Ruhezeit nur mit Genehmigung der unteren Gesundheitsbehörde ausgegraben oder umgebettet werden. (3) Die berechtigte Person hat sich gegenüber der Friedhofsverwaltung schriftlich zu verpflichten, alle Kosten zu übernehmen, die bei der Umbettung durch Beschädigung und Wiederinstandsetzung gärtnerischer oder baulicher Anlagen an Nachbargrabstätten oder Friedhofsanlagen entstehen. (4) Der Ablauf der Ruhe- und der Nutzungszeit wird durch eine Umbettung nicht unterbrochen oder gehemmt. (5) Grabmale, andere Anlagen, ihr Zubehör und Pflanzen können umgesetzt werden, wenn Gestaltungsbestimmungen des neuen Grabfeldes nicht entgegenstehen. IV. Grabstätten § 11 Allgemeines (1) Folgende Arten von Grabstätten stehen zur Verfügung: a) Reihengrabstätten und pflegefreie Reihengrabstätten (§ 12), b) Wahlgrabstätten und pflegefreie Wahlgrabstätten (§ 13), c) pflegefeie Grabstätten im „Heidegarten“ (§ 13a) d) Urnenwahlgrabstätten (§ 14), e) pflegefreie Urnenwahlgrabstätten in der kleinen Urnengemeinschaftsanlage (§ 14 a), f) pflegefreie Urnenreihengrabstätten in der großen Urnengemeinschaftsanlage (§ 14 b),
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(§ 15), (§ 15a).



(2) Die Grabstätten bleiben im Eigentum des Friedhofsträgers. An ihnen werden nur öffentlichrechtliche Nutzungsrechte nach Maßgabe dieser Ordnung in der jeweils geltenden Fassung verliehen. Ein Nutzungsrecht kann jeweils nur einer einzelnen Person, nicht mehreren Personen zugleich zustehen. Nutzungsberechtigte Personen haben jede Änderung ihrer Anschrift der Friedhofsverwaltung mitzuteilen. (3) Rechte an Reihengrabstätten werden nur im Todesfall vergeben. Ein Anspruch auf Verleihung oder Wiedererwerb eines Nutzungsrechtes an einer Grabstätte in bestimmter Lage sowie auf Unveränderlichkeit der Umgebung besteht nicht. (4) In einer Grabstelle darf grundsätzlich nur eine Leiche oder Asche bestattet werden. Eine verstorbene Mutter und ihr gleichzeitig - bei oder kurz nach der Geburt - verstorbenes Kind oder zwei gleichzeitig verstorbene Kinder bis zum vollendeten 5. Lebensjahr dürfen in einer Grabstelle bestattet werden. (5) In einer bereits belegten Wahl- oder Urnenwahlgrabstelle (mit Ausnahme der pflegefreien Grabstätten im „Heidegarten“ und den pflegefreien Urnenwahlgrabstätten in der Urnengemeinschaftsanlage) darf zusätzlich eine Asche bestattet werden, wenn die bereits bestattete Person der Ehegatte oder die Ehegattin oder der Lebenspartner oder die Lebenspartnerin nach dem Gesetz über die eingetragene Lebenspartnerschaft oder ein naher Verwandter war. (6) Bei neu anzulegenden Grabstätten sollen die Grabstellen etwa folgende Größe haben: a) für Särge von Kindern: Länge: 1,20 m Breite: 0,90 m, von Erwachsenen: Länge: 2,10 m Breite: 0,90 m, b) für Urnen: Länge: 0,90 m Breite: 0,90 m. Für die bisherigen Grabstätten gelten die übernommenen Maße. Im Einzelnen ist der Gestaltungsplan für den Friedhof maßgebend. (7) Die Mindesttiefe des Grabes beträgt von der Oberkante Sarg bis Erdoberfläche (ohne Grabhügel) 0,90 m, von der Oberkante Urne bis Erdoberfläche 0,50 m. Die Gräber für Erdbestattungen müssen voneinander durch mindestens 0,30 m starke Erdwände getrennt sein.
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(10) Kommt die nutzungsberechtigte Person ihrer Verpflichtung aus Absatz 9 nicht nach und muss beim Ausheben des Grabes das Grabzubehör von dem Friedhofsträger entfernt werden, sind die dadurch entstehenden Kosten von der nutzungsberechtigten Person dem Friedhofsträger zu erstatten. Ein Anspruch auf Wiederverwendung herausgenommener Pflanzen besteht nicht. § 12 Reihengrabstätten und pflegefreie Reihengrabstätten (1) Reihengrabstätten sind Grabstätten mit einer Grabstelle für eine Erdbestattung, die anlässlich einer Bestattung der Reihe nach für die Dauer der Ruhezeit vergeben werden. Das Nutzungsrecht kann nicht verlängert werden. (2) Pflegefreie Reihengrabstätten sind Grabstätten, die der Reihe nach belegt und erst im Todesfall für die Dauer der Ruhezeit vergeben werden. Das Nutzungsrecht kann nicht verlängert werden. Pflegefreie Reihengrabstätten werden nach der Bestattung durch einen beauftragten Gärtner mit Sträuchern und Bodendeckern bepflanzt und von einem beauftragten Steinmetz mit einer Umrandung aus Rotwesersandstein versehen. Die Pflege erfolgt durch den Friedhofsträger oder einen von diesem beauftragten Dritten. Der Nutzungsberechtigte muss die Grabstätte mit einem Grabstein versehen, der den Namen sowie das Geburts- und Sterbedatum des Verstorbenen enthält. Auf den Grabstein kann nicht verzichtet werden. (3) Das Nutzungsrecht an pflegefreien Reihengrabstätten umfasst nicht das Recht zur eigenen Pflege der Grabstätte. Eine individuelle Grabgestaltung (Anpflanzungen, das Aufstellen von Pflanzenschalen o. ä.) ist nicht zulässig. Ausgenommen hiervon ist der am Tage der Bestattung abgelegte Grabschmuck. Dieser darf für die Dauer von maximal 6 Wochen auf der Grabfläche verbleiben und wird von der Friedhofsverwaltung abgeräumt. Das Aufstellen von Steckvasen ist erlaubt. Gestecke zum Ewigkeitssonntag dürfen bis Ende Februar des Folgejahres auf der Grabstätte verbleiben und sind vom Nutzungsberechtigten abzuräumen. (4) Das Abräumen von Reihengrabfeldern oder Teilen davon wird sechs Monate vor Ablauf der Ruhezeit durch ein Hinweisschild auf dem betreffenden Grabfeld bekannt gemacht. § 13 Wahlgrabstätten und pflegefreie Wahlgrabstätten



(8) Ein Grab darf nur von Personen ausgehoben und zugefüllt werden, die dafür von der Friedhofsverwaltung bestimmt oder zugelassen sind.



(1) Wahlgrabstätten sind Grabstätten für Erdbestattungen, die mit einer oder mehreren Grabstellen vergeben werden. Die Dauer des Nutzungsrechtes beträgt 30 Jahre, vom Tage der Verleihung an gerechnet.



(9) Die nutzungsberechtigte Person muss Grabzubehör (Grabmal, Einfassung, Lampen, Vasen, Großgehölze usw.), soweit erforderlich, vor der Bestattung auf ihre Kosten entfernen. Über das Erfordernis entscheidet die Friedhofsverwaltung.



(2) Pflegefreie Wahlgrabstätten sind Grabstätten für Erdbestattungen, die mit einer oder zwei Grabstellen vergeben werden. Die Dauer des Nutzungsrechtes beträgt 30 Jahre, vom Tage der Verleihung an gerechnet.
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(3) Pflegefreie Wahlgrabstätten werden nach der Bestattung durch einen beauftragten Gärtner mit Sträuchern und Bodendeckern bepflanzt und von einem beauftragten Steinmetz mit einer Umrandung aus Multicolor-Granit allseitig poliert versehen. Die Pflege erfolgt durch den Friedhofsträger oder einen von diesem beauftragten Dritten. Der Nutzungsberechtigte muss die Grabstätte mit einem Grabstein versehen, der den Namen sowie das Geburts- und Sterbedatum der Verstorbenen enthält. Auf den Grabstein kann nicht verzichtet werden. (4) Das Nutzungsrecht an pflegefreien Wahlgrabstätten umfasst nicht das Recht zur eigenen Pflege der Grabstätte. Eine individuelle Grabgestaltung (Anpflanzungen, das Aufstellen von Pflanzenschalen o. ä.) ist nicht zulässig. Ausgenommen hiervon ist der am Tage der Bestattung abgelegte Grabschmuck. Dieser darf für die Dauer von maximal 6 Wochen auf der Grabfläche verbleiben und wird von der Friedhofsverwaltung abgeräumt. Das Aufstellen von Steckvasen ist erlaubt. Gestecke zum Ewigkeitssonntag dürfen bis Ende Februar des Folgejahres auf der Grabstätte verbleiben und sind vom Nutzungsberechtigten abzuräumen. (5) Das Nutzungsrecht kann mit Ausnahme der Fälle nach § 3 Absatz 2 auf Antrag für die gesamte Wahlgrabstätte um mindestens 5 Jahre und maximal 30 Jahre verlängert werden. Die Friedhofsverwaltung ist nicht verpflichtet, zur rechtzeitigen Stellung eines Verlängerungsantrages aufzufordern. Bei einer Bestattung verlängert sich das Nutzungsrecht für die gesamte Wahlgrabstätte bis zum Ablauf der Ruhezeit. Die Gebühren für die Verlängerung richten sich nach der jeweiligen Gebührenordnung. (6) In einer Wahlgrabstätte dürfen die nutzungsberechtigte Person und folgende Angehörige bestattet werden: a) Ehegatte, b) Lebenspartner oder Lebenspartnerin nach dem Gesetz über die eingetragene Lebenspartnerschaft, c) Kinder, Stiefkinder sowie deren Ehegatten, d) Enkel in der Reihenfolge der Berechtigung ihrer Väter oder Mütter, e) Eltern, f) Geschwister, g) Stiefgeschwister, h) die nicht unter Buchstaben a) bis g) fallenden Erben. Grundsätzlich entscheidet die nutzungsberechtigte Person, wer von den bestattungsberechtigten Personen bestattet wird. Kann nach dem Tode einer bestattungsberechtigten Person die Entscheidung der nutzungsberechtigten Person der Friedhofsverwaltung nicht rechtzeitig vor der Bestattung mitgeteilt werden, so ist die Friedhofsverwaltung nach pflichtgemäßer Prüfung berechtigt, die Be-
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stattung zuzulassen. Die Bestattung anderer, auch nichtverwandter Personen bedarf eines Antrags der nutzungsberechtigten Person und der Genehmigung der Friedhofsverwaltung. (7) Die nutzungsberechtigte Person kann zu ihren Lebzeiten ihr Nutzungsrecht auf eine der in Absatz 6 Buchstaben a) bis h) genannten Personen übertragen; zur Rechtswirksamkeit der Übertragung sind schriftliche Erklärungen der bisherigen und der neuen nutzungsberechtigten Person sowie die schriftliche Genehmigung der Friedhofsverwaltung erforderlich. (8) Die nutzungsberechtigte Person soll der Friedhofsverwaltung schriftlich mitteilen, auf welchen ihrer bestattungsberechtigten Angehörigen das Nutzungsrecht nach ihrem Tode übergehen soll. Eine schriftliche Einverständniserklärung der Rechtsnachfolgerin oder des Rechtsnachfolgers ist beizubringen. Hat die nutzungsberechtigte Person nicht bestimmt, auf wen das Nutzungsrecht nach ihrem Tode übergehen soll, so geht das Nutzungsrecht an die nach Absatz 6 bestattungsberechtigten Angehörigen in der dort genannten Reihenfolge über. Dabei steht das Nutzungsrecht innerhalb der einzelnen Gruppen der jeweils ältesten Person zu. Der Rechtsnachfolger oder die Rechtsnachfolgerin hat der Friedhofsverwaltung auf deren Verlangen nachzuweisen, dass er neuer Nutzungsberechtigter oder sie neue Nutzungsberechtigte ist. Ist der Rechtsnachfolger oder die Rechtsnachfolgerin nicht daran interessiert, das Nutzungsrecht zu behalten, so kann er oder sie das Nutzungsrecht auf eine andere der in Absatz 6 genannten Personen oder, wenn eine solche nicht vorhanden ist, auf eine Person übertragen, die aufgrund ihres oder seines Nutzungsrechtes bestattungsberechtigt nach Absatz 6 geworden ist. Für die Übertragung gilt Absatz 7. § 13a Pflegefreie Grabanlage „Heidegarten“ (1) Pflegefreie Grabstätten im Heidegarten sind Grabstätten für Erd- und Urnenbestattungen, die mit einer oder mehreren Grabstellen vergeben werden. Die Lage der Grabstätte auf der Heidefläche wird von der Friedhofsverwaltung zugewiesen. Die Dauer des Nutzungsrechtes beträgt 30 Jahre, vom Tage der Verleihung an gerechnet. Bei den pflegefreien Grabstätten im Heidegarten ist die zusätzliche Bestattung von Urnen auf einer bereits belegten Grabstelle ausgeschlossen. Eine Verlängerung des Nutzungsrechtes über die Ruhefrist der letzten Bestattung hinaus ist ebenfalls ausgeschlossen (2) Pflegefreie Grabstätten im Heidegarten werden nach der Bestattung durch einen beauftragten Gärtner mit Heide, Scheinbeeren, Kronsbeeren, Blaubeeren u. ä. bepflanzt und nicht eingefasst. Die Pflege erfolgt durch den Friedhofsträger oder einen von diesem beauftragten Dritten. Die Friedhofsverwaltung lässt auf der Grabstätte einen Findling aufstellen, der den Namen sowie das Geburts- und Sterbedatum der Verstorbenen enthält. Auf den Findling kann nicht verzichtet werden.
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(3) Das Nutzungsrecht an pflegefreien Grabstätten im Heidegarten umfasst nicht das Recht zur eigenen Pflege der Grabstätte. Eine individuelle Grabgestaltung (Anpflanzungen, das Aufstellen von Pflanzenschalen o. ä.) ist nicht zulässig. Ausgenommen hiervon ist der am Tage der Bestattung abgelegte Grabschmuck. Dieser darf für die Dauer von maximal 6 Wochen auf der Grabfläche verbleiben und wird von der Friedhofsverwaltung abgeräumt. Das Aufstellen von Steckvasen ist erlaubt. Gestecke zum Ewigkeitssonntag dürfen bis Ende Februar des Folgejahres auf der Grabstätte verbleiben und sind vom Nutzungsberechtigten abzuräumen. Das Nutzungsrecht an pflegefreien Grabstätten im Heidegarten umfasst auch nicht das Recht zur Errichtung eines eigenen Grabmals. § 14 Urnenwahlgrabstätten (1) Urnenwahlgrabstätten werden mit einer oder mehreren Grabstellen zur Bestattung einer Asche für die Dauer von 30 Jahren vergeben. (2) Soweit sich nicht aus der Friedhofsordnung etwas anderes ergibt, gelten für Urnenwahlgrabstätten und pflegefreie Urnenwahlgrabstätten auch die Vorschriften für Wahlgrabstätten. § 14 a Kleine Urnengemeinschaftsanlage (1) Pflegefreie Urnenwahlgrabstätten in der kleinen Urnengemeinschaftsanlage sind Grabstätten zur Beisetzung von Urnen, die mit vier Grabstellen vergeben werden. Die Dauer des Nutzungsrechtes beträgt 30 Jahre, vom Tage der Verleihung an gerechnet. Die zusätzliche Bestattung von Urnen auf einer bereits belegten Grabstelle ist ausgeschlossen. (2) Die Friedhofsverwaltung errichtet auf der kleinen Urnengemeinschaftsanlage vier gemeinsame Grabstelen und lässt auf diesen Namen und Vornamen sowie Geburts- und Sterbedaten der in der Gemeinschaftsanlage Bestatteten eingravieren. Die Pflege der Urnengemeinschaftsanlage erfolgt durch den Friedhofsträger oder einen von diesem beauftragten Dritten. (3) Das Nutzungsrecht umfasst nicht das Recht zur Errichtung eines eigenen Grabmals oder zur eigenen Pflege der Grabstätte. Eine individuelle Grabgestaltung (Anpflanzungen, das Aufstellen von Pflanzenschalen o. ä.) ist nicht zulässig. Ausgenommen hiervon ist der am Tage der Bestattung abgelegte Grabschmuck. Dieser darf für die Dauer von maximal 6 Wochen auf der Grabfläche verbleiben und wird von der Friedhofsverwaltung abgeräumt. Das Aufstellen von Steckvasen ist erlaubt. Gestecke zum Ewigkeitssonntag dürfen bis Ende Februar des Folgejahres auf der Grabstätte verbleiben und sind vom Nutzungsberechtigten abzuräumen. (4) Soweit sich nicht aus der Friedhofsordnung etwas anderes ergibt, gelten für pflegefreie Urnenwahlgrabstätten in der kleinen Urnengemeinschaftsanlage auch die Vorschriften für Wahlgrabstätten.
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§ 14 b Große Urnengemeinschaftsanlage (1) Pflegefreie Urnenreihengrabstätten in der großen Urnengemeinschaftsanlage sind Grabstätten, die der Reihe nach belegt und erst im Todesfall für die Dauer der Ruhezeit zur Beisetzung einer Urne vergeben werden. Das Nutzungsrecht kann nicht verlängert werden. Die zusätzliche Bestattung von Urnen auf einer bereits belegten Grabstelle ist ausgeschlossen. (2) Die Friedhofsverwaltung errichtet auf der großen Urnengemeinschaftsanlage ein gemeinsames Grabmal und lässt auf diesen Namen und Vornamen sowie Geburts- und Sterbedaten der in der Gemeinschaftsanlage Bestatteten anbringen. Die Pflege der Urnengemeinschaftsanlage erfolgt durch den Friedhofsträger oder einen von diesem beauftragten Dritten. (3) Das Nutzungsrecht umfasst nicht das Recht zur Errichtung eines eigenen Grabmals oder zur eigenen Pflege der Grabstätte. Eine individuelle Grabgestaltung (Anpflanzungen, das Aufstellen von Pflanzenschalen o. ä.) ist nicht zulässig. Ausgenommen hiervon ist der am Tage der Bestattung abgelegte Grabschmuck. Dieser darf für die Dauer von maximal 6 Wochen auf der Grabfläche verbleiben und wird von der Friedhofsverwaltung abgeräumt. Gestecke, Pflanzenschalen o. ä. können an der dafür vorgesehenen Gedenkstelle niedergelegt werden. § 15 Rasengrabstätten und Urnenrasengrabstätten (1) Rasengrabstätten und Urnenrasengrabstätten sind Grabstätten mit einer Grabstelle für eine Erdbzw. Urnenbestattung, die anlässlich einer Bestattung der Reihe nach für die Dauer der Ruhezeit vergeben werden. Das Nutzungsrecht kann nicht verlängert werden. (2) Rasengrabstätten und Urnenrasengrabstätten werden nach der Bestattung durch den Friedhofsträger mit Rasen eingesät und nicht eingefasst. Die Pflege erfolgt durch den Friedhofsträger oder einen von diesem beauftragten Dritten. Die Rasengrabstätten und Urnenrasengrabstätten werden mit einer einheitlichen liegenden Grabplatte, die den Namen und Vornamen sowie die Geburts- und Sterbedaten enthält, versehen. Diese wird bündig mit dem Rasen eingesetzt. Auf die Grabplatte kann nicht verzichtet werden. Der Erwerb der Grabplatte ist über die Grabnutzungsgebühr mit abgedeckt. Die Beschaffung der Grabplatte erfolgt über die Friedhofsverwaltung. (3) Das Nutzungsrecht an Rasengrabstätten und Urnenrasengrabstätten umfasst nicht das Recht zur Errichtung eines stehenden Grabmals oder zu eigenen Pflege der Grabstätte. Eine individuelle Grabgestaltung (Anpflanzungen, das Aufstellen von Schalen o. ä., Blumenschmuck) ist nicht zulässig. Ausgenommen hiervon ist der am Tage der Bestattung abgelegte Grabschmuck. Dieser darf für die Dauer von maximal 6 Wochen auf der Grabfläche verbleiben und wird von der Friedhofsverwaltung abgeräumt. Gestecke, Pflanzenschalen o. ä. können an der dafür vorgesehenen Stelle am Gedenkkreuz niedergelegt werden.
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(4) Beim Betreten der Rasengrabfelder werden die Friedhofsbenutzer dazu angehalten, der Wegeführung zwischen den Reihen der Rasengrabstätten zu folgen. Ein Betreten der Nachbargrabstätten ist zu vermeiden. Trotz regelmäßiger Kontrollen besteht auf den Rasengrabfeldern die Gefahr des Absackens von Gräbern. § 15 a Sternenkindergrabanlage (1) Für die Beisetzung von Sternenkindern (Fehlgeborene und Ungeborene mit einem Gewicht von unter 500 Gramm) steht auf dem Friedhof die Sternenkindergrabanlage kostenfrei zur Verfügung. (2) An der vorhandenen Sternenkinderstele wird für jedes Sternenkind ein Namensschild angebracht. Das Namensschild wird von der Friedhofsverwaltung beschafft und an der Stele befestigt. § 16 Rückgabe von Wahlgrabstätten (1) Das Nutzungsrecht an unbelegten Grabstätten kann jederzeit, an teilbelegten Grabstätten erst nach Ablauf der letzten Ruhezeit, zurückgegeben werden. Die Rückgabe ist nur für die gesamte Grabstätte zulässig. Ausnahmen bedürfen der Zustimmung der Friedhofsverwaltung. (2) Die vorzeitige Rückgabe von Nutzungsrechten vor Ablauf der Ruhefrist ist nur in schriftlich begründeten Ausnahmefällen innerhalb der letzten 10 Jahre gegen die Entrichtung einer Gebühr für die Grabpflege bis zum Ende der Ruhezeit möglich. Die Gebühren richten sich nach der jeweils geltenden Friedhofsgebührenordnung und werden zum Zeitpunkt der vorzeitigen Rückgabe bis zum Ablauf der Ruhezeit im Voraus erhoben. (3) Bei der Rückgabe von Nutzungsrechten an Wahlgrabstätten besteht kein Anspruch auf Gebührenerstattung. (4) Die Friedhofsverwaltung kann mit den Nutzungsberechtigten übergroßer Wahlgrabstätten (Wahlgrabstätten mit mehr als 4 Grabstellen) besondere schriftliche Vereinbarungen über die künftige Nutzung abschließen. Ein Anspruch auf Abschluss von derartigen Vereinbarungen besteht nicht. § 17 Bestattungsverzeichnis
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§ 19 Gestaltung und Standsicherheit von Grabmalen und anderen Anlagen (1) Grabmale und andere Anlagen dürfen nicht so gestaltet werden, dass sie eine Verunstaltung des Friedhofes bewirken oder Friedhofsbesucher in ihrer Andacht stören können. Die Gestaltung darf sich ferner nicht gegen den christlichen Glauben richten. Im Übrigen gilt § 18 entsprechend. Werkstattbezeichnungen dürfen nur unten an der Seite oder Rückseite eines Grabmals in unauffälliger Weise angebracht werden. (2) Es sollen nur Grabmale einschließlich anderer Anlagen errichtet werden, die nachweislich in der Wertschöpfungskette ohne ausbeuterische Kinderarbeit im Sinne des „Übereinkommens 182 der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) über das Verbot und unverzügliche Maßnahmen zur Beseitigung der schlimmsten Formen der Kinderarbeit“ hergestellt sind. (3) Grabmale und andere Anlagen sind dauernd in würdigem und verkehrssicherem Zustand zu halten. Hierfür sind die nutzungsberechtigten Personen verantwortlich. (4) Erscheint die Standsicherheit von Grabmalen, anderen Anlagen oder Teilen davon gefährdet, sind die für die Unterhaltung verantwortlichen nutzungsberechtigten Personen verpflichtet, unverzüglich Abhilfe zu schaffen. Bei Gefahr im Verzuge kann der Friedhofsträger auf Kosten der nutzungsberechtigten Personen Sicherungsmaßnahmen treffen (z.B. Absperrungen, Umlegen von Grabmalen). Wird der ordnungswidrige Zustand trotz schriftlicher Aufforderung der Friedhofsverwaltung nicht innerhalb einer festzusetzenden angemessenen Frist beseitigt, ist der Friedhofsträger berechtigt, die Grabmale, andere Anlagen oder Teile davon auf Kosten der nutzungsberechtigten Personen zu entfernen. Sind nutzungsberechtigte Personen nicht bekannt oder ohne besonderen Aufwand nicht zu ermitteln, genügen als Aufforderung eine öffentliche Bekanntmachung und ein Hinweisschild auf den Grabstätten, das für die Dauer von einem Monat aufgestellt wird. VI. Anlage und Pflege der Grabstätten § 20 Allgemeines



§ 18 Gestaltungsgrundsatz



(1) Die Grabstätten müssen binnen sechs Monaten nach der Belegung oder nach dem Erwerb des Nutzungsrechts angelegt sein. Sie dürfen nur mit Gewächsen bepflanzt werden, durch die benachbarte Grabstätten und öffentliche Anlagen nicht beeinträchtigt werden. Anpflanzungen sollten eine Höhe von maximal 1,30 m nicht überschreiten. Grabnebenanpflanzungen sind unzulässig. Das Pflanzen von Bäumen ist auf den Grabstätten nicht gestattet.



Jede Grabstätte ist so zu gestalten und an die Umgebung anzupassen, dass der Friedhofszweck und die Würde des Friedhofs in seinen einzelnen Teilen und in seiner Gesamtanlage gewahrt wird.



(2) Zur gärtnerischen Anlage und Pflege sind die jeweiligen nutzungsberechtigten Personen verpflichtet. Die Verpflichtung zur Pflege besteht bis zum Ablauf des Nutzungsrechtes.



Die Friedhofsverwaltung führt über die Bestattungen ein Verzeichnis, aus dem sich nachvollziehen lässt, wer an welcher Stelle bestattet ist und wann die Ruhezeit abläuft. V. Gestaltung von Grabstätten und Grabmalen
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(3) Die Einfassung von Grabstätten ist nur mit mindestens 0,05 m starkem gewachsenem Sandstein zulässig. Die Einfassung im Material des Grabsteines ist erlaubt. Nicht erlaubt sind lebende Einfassungen, Feldsteine oder Rasenbord. Ebenso sind Grababdeckungen mit Beton, Terrazzo, Teerpappe u. ä. nicht zulässig. Das Belegen der Grabstätte mit Kies und Splitt oder ähnlichen Stoffen ist unerwünscht. (4) Die Friedhofsverwaltung ist befugt, stark wuchernde, absterbende oder Bestattungen behindernde Hecken und Sträucher zu beschneiden oder zu beseitigen. Verwelkte Blumen, Kränze usw. sind von den Grabstätten zu entfernen und an den dafür vorgesehenen Plätzen abzulegen. Der gesamte Plastikmüll, wie z. B. Blumentöpfe, Pflanzschalen u. ä., ist wieder mit nach Hause zu nehmen. (5) Die Unterhaltung und Veränderung der gärtnerischen Anlagen außerhalb der Grabstätten obliegt allein der Friedhofsverwaltung. (6) Der Friedhofsträger ist nicht verpflichtet, zur Verhütung von Schäden, die durch fremde Personen und Tiere hervorgerufen werden, Vorkehrungen zu treffen. § 21 Grabpflege, Grabschmuck (1)Die Verwendung von Pflanzenschutz- und Wildkrautbekämpfungsmitteln sowie von biologisch nicht abbaubaren Reinigungsmitteln zur Grabpflege und Reinigung von Grabmalen und anderen Anlagen ist nicht gestattet. (2) Kunststoffe dürfen in sämtlichen Produkten der Trauerfloristik, insbesondere in Kränzen, Trauergebinden, Trauergestecken, in Grabschmuck und bei Grabeinfassungen sowie bei Pflanzenanzuchtbehältern, die an der Pflanze verbleiben, nicht verwendet werden. Ausgenommen sind Grabvasen und Markierungszeichen. (3) Die Verwendung von Blechdosen, Gläsern, Flaschen o. ä. für die Aufnahme von Schnittblumen ist nicht gestattet. § 22 Vernachlässigung (1) Wird eine Grabstätte nicht vorschriftsmäßig hergerichtet oder gepflegt, hat die nutzungsberechtigte Person nach schriftlicher Aufforderung der Friedhofsverwaltung die Grabstätte innerhalb einer angemessenen Frist in Ordnung zu bringen. Kommt sie der Verpflichtung nicht nach, kann die Friedhofsverwaltung die Grabstätte auf Kosten der nutzungsberechtigten Person in Ordnung bringen oder bringen lassen. Ist die nutzungsberechtigte Person der Verpflichtung aus Satz 1 nicht nachgekommen, kann die Friedhofsverwaltung auch das Nutzungsrecht ohne Entschädigung entziehen, soweit sie die nutzungsberechtigte Person schriftlich unter Fristsetzung hierauf hingewiesen hat. In dem Entziehungsbescheid wird die nutzungsberechtigte Person aufgefordert, das Grabmal und die anderen Anlagen innerhalb von drei Monaten
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nach Unanfechtbarkeit des Bescheides zu entfernen. (2) Ist die nutzungsberechtigte Person nicht bekannt oder nicht ohne besonderen Aufwand zu ermitteln, wird durch eine öffentliche Bekanntmachung auf die Verpflichtung zur Herrichtung und Pflege hingewiesen. Außerdem wird die unbekannte nutzungsberechtigte Person durch ein Hinweisschild auf der Grabstätte aufgefordert, sich mit der Friedhofsverwaltung in Verbindung zu setzen. Bleibt die Aufforderung oder der Hinweis drei Monate unbeachtet, kann die Friedhofsverwaltung a) die Grabstätte abräumen, einebnen und einsäen und b) Grabmale und andere Anlagen beseitigen lassen. (3) Bei ordnungswidrigem Grabschmuck gilt Absatz 1 Satz 1 entsprechend. Wird die Aufforderung nicht befolgt oder ist die nutzungsberechtigte Person nicht bekannt oder nicht ohne besonderen Aufwand zu ermitteln, kann die Friedhofsverwaltung den Grabschmuck auf Kosten der nutzungsberechtigten Person entfernen oder entfernen lassen. VII. Grabmale und andere Anlagen § 23 Errichtung und Änderung von Grabmalen (1) Die Errichtung und jede Änderung von Grabmalen und anderen Anlagen sind der Friedhofsverwaltung anzuzeigen mit der Erklärung, dass das Vorhaben der gültigen Friedhofsordnung und den Vorgaben des technischen Regelwerks entspricht. (2) Der Anzeige ist der Grabmalentwurf in einem geeigneten Maßstab beizufügen. In den Anzeigeunterlagen sollen alle wesentlichen Teile erkennbar, die Darstellung der Befestigungsmittel mit Bemaßung und Materialangaben sowie die Gründungstechnik mit Maßangaben und Materialbenennung in den Anzeigeunterlagen eingetragen sein. (3) Mit dem Vorhaben darf drei Monate nach Vorlage der vollständigen Anzeige begonnen werden, wenn seitens der Friedhofsverwaltung in dieser Zeit keine Bedenken wegen eines Verstoßes gegen die Friedhofsordnung oder das technische Regelwerk geltend gemacht werden. Vor Ablauf von drei Monaten darf begonnen werden, wenn die Friedhofsverwaltung schriftlich die Übereinstimmung mit der geltenden Friedhofsordnung und die Vollständigkeit der Anzeige der sicherheitsrelevanten Daten bestätigt. (4) Das Vorhaben ist erneut anzuzeigen, wenn das Grabmal oder die sonstige bauliche Anlage nicht binnen eines Jahres nach Einreichen der Anzeige errichtet oder geändert worden ist. (5) Die Grabmale und sonstigen baulichen Anlagen müssen verkehrssicher sein. Sie sind entsprechend ihrer Größe nach den allgemeinen Regeln
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der Baukunst zu fundamentieren und so zu befestigen, dass sie dauernd standsicher sind und auch beim Öffnen benachbarter Gräber nicht umstürzen. Maßgebendes Regelwerk zur Auslegung der Regeln der Baukunst ist ausschließlich die aktuelle Fassung der „Technischen Anleitung zur Standsicherheit von Grabmalanlagen (TA Grabmal) der Deutschen Naturstein-Akademie e.V. (DENAK)“. Die TA Grabmal gilt für die Planung, Erstellung, Ausführung, die Abnahmeprüfung und jährliche Prüfung der Grabmalanlagen. (6) Für alle neu errichteten, versetzten und reparierten Grabmale hat der Steinmetz oder sonstige Dienstleistungserbringer (mit gleichwertiger Qualifikation in Befestigungstechnik, Planung, Berechnung und Ausführung von Gründungen) eine Abnahmeprüfung nach Abschnitt 4 der TA Grabmal vorzunehmen. Die gleichwertige Qualifikation i.S.v. Satz 1 ist zweifelsfrei nachzuweisen. Der Prüfablauf ist nachvollziehbar zu dokumentieren. (7) Die nutzungsberechtigte Person oder eine von ihr bevollmächtigte Person hat der Friedhofsverwaltung spätestens sechs Wochen nach Fertigstellung der Grabmalanlage die Dokumentation der Abnahmeprüfung und die Abnahmebescheinigung entsprechend den Anforderungen der TA Grabmal vorzulegen. (8) Fachlich geeignet i.S.v. § 6 Absatz 2 sind Dienstleistungserbringer, die aufgrund ihrer Ausbildung in der Lage sind, unter Beachtung der örtlichen Gegebenheiten des Friedhofes die angemessene Gründungsart zu wählen und nach der TA Grabmal die erforderlichen Fundamentabmessungen zu berechnen. Die Dienstleistungserbringer müssen in der Lage sein, für die Befestigung der Grabmalteile das richtige Befestigungsmittel auszuwählen, zu dimensionieren und zu montieren. Ferner müssen sie die Standsicherheit von Grabmalanlagen beurteilen können und fähig sein, mit Hilfe von Messgeräten die Standsicherheit zu kontrollieren und zu dokumentieren. (9) Entspricht die Ausführung eines errichteten oder veränderten Grabmals und anderer Anlagen nicht den Anzeigeunterlagen und den Vorgaben der Friedhofsordnung, setzt die Friedhofsverwaltung der nutzungsberechtigten Person eine angemessene Frist zur Beseitigung oder Abänderung des Grabmals und anderer Anlagen. Nach ergebnislosem Ablauf der Frist kann die Friedhofsverwaltung die Abänderung oder Beseitigung auf Kosten der nutzungsberechtigten Person veranlassen. Bei nicht ordnungsmäßiger Gründung und Befestigung des Grabmals und anderer Anlagen gilt § 19 Absatz 4. § 24 Mausoleen und gemauerte Grüfte Entfällt § 25 Entfernung (1) Grabmale und andere Anlagen dürfen vor Ablauf des Nutzungsrechts nur mit vorheriger Zu-
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stimmung der Friedhofsverwaltung entfernt werden. (2) Nach Ablauf der Nutzungszeit und nach Bekanntmachung über das Abräumen der Grabstätten veranlasst die Friedhofsverwaltung die Entfernung von Grabmalen und anderen Anlagen. Innerhalb von drei Monaten nach der Bekanntmachung über das Abräumen und bei Wahlgräbern auch innerhalb von drei Monaten nach Ablauf der Nutzungszeit können die nutzungsberechtigten Personen Grabmale und andere Anlagen selbst entfernen, soweit es sich nicht um Grabmale nach § 26 handelt. Die Friedhofsverwaltung hat keinen Ersatz für Grabmale und andere Anlagen zu leisten. Sie ist auch nicht zur Aufbewahrung abgeräumter Grabmale und anderer Anlagen verpflichtet. Die Friedhofsverwaltung hat auch keinen Gebührenbetrag zu erstatten, wenn die verpflichtete Person selbst abräumt. § 26 Künstlerisch oder historisch wertvolle Grabmale Künstlerisch oder historisch wertvolle Grabmale werden nach Möglichkeit von der Friedhofsverwaltung erhalten. VIII. Leichenräume und Trauerfeiern § 27 Aufbahrungsraum (1) Der Aufbahrungsraum dient zur Aufnahme von Leichen bis zur Bestattung. Er darf nur mit Erlaubnis der Friedhofsverwaltung betreten werden. (2) Auf Wunsch der Angehörigen kann ein Sarg, sofern keine Bedenken bestehen, in der Leichenhalle von einem Beauftragten der Friedhofsverwaltung geöffnet werden. Särge sollen spätestens eine halbe Stunde vor Beginn der Trauerfeier geschlossen werden. (3) Ein Sarg, in dem eine verstorbene Person liegt, die im Zeitpunkt des Todes an einer nach dem Infektionsschutzgesetz meldepflichtigen Krankheit gelitten oder bei der der Verdacht einer solchen Krankheit zu dem genannten Zeitpunkt bestanden hat, wird nach Möglichkeit in einem besonderen Raum aufgestellt. Der Sarg darf nur mit schriftlicher Genehmigung der unteren Gesundheitsbehörde geöffnet werden. § 28 Benutzung der Friedhofskapelle (1) Für die Trauerfeier steht die Friedhofskapelle zur Verfügung. An der Einrichtung und Ausstattung der Friedhofskapelle dürfen bei einer Trauerfeier ohne die Genehmigung der Friedhofsverwaltung keine Veränderungen vorgenommen werden. (2) Die Trauerfeier muss der Würde des Ortes entsprechen. (3) Die Aufbahrung des Sarges kann versagt werden, wenn die verstorbene Person zum Zeitpunkt des Todes an einer nach dem Infektionsschutzgesetz meldepflichtigen Krankheit gelitten oder bei ihr der Verdacht einer solchen Krankheit zu dem ge-
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nannten Zeitpunkt bestanden hat oder wenn Bedenken wegen des Zustandes der Leiche bestehen. IX. Haftung und Gebühren § 29 Haftung Nutzungsberechtigte Personen haften für alle Schäden, die durch von ihnen oder in ihrem Auftrag errichtete Grabmale, und andere Anlagen entstehen. § 30 Gebühren Für die Benutzung des Friedhofes und seiner Einrichtungen sind Gebühren nach der jeweils geltenden Friedhofsgebührenordnung zu entrichten. X. Schlussvorschriften § 31 Übergangsvorschriften (1) Diese Ordnung gilt für alle bestehenden Nutzungsrechte vorbehaltlich der Bestimmungen des Absatzes 2. (2) Nutzungsrechte an den Erbgräbern bzw. Sondergräbern aus den Jahren 1861-1876, die unbefristet oder auf Friedhofsdauer eingeräumt waren, enden mit dem 31.12.2013 jedoch nicht vor Ablauf
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der Ruhefrist der letzten Bestattung. Nach Ablauf dieser Frist können die Nutzungsrechte an solchen Grabstätten nach Maßgabe dieser Ordnung verlängert werden. § 32 Inkrafttreten, Außerkrafttreten (1) Diese Ordnung tritt nach der kirchenaufsichtlichen Genehmigung am Tage nach ihrer öffentlichen Bekanntmachung in Kraft. (2) Gleichzeitig tritt die Friedhofsordnung in der Fassung vom 13.11.2001 außer Kraft. Bergen, 13.10.2011 Der Kirchenvorstand: L. S. Vorsitzender: gez. Unterschrift



Kirchenvorsteher: gez. Unterschrift



Die vorstehende Friedhofsordnung wird hiermit gemäß § 66 Absatz 1 Satz 1 Nummer 5, Absätze 2 und 5 der Kirchengemeindeordnung kirchenaufsichtlich genehmigt. Soltau, 21.03.2012 Der Kirchenkreisvorstand: L. S. Vorsitzender: gez. Unterschrift



Kirchenkreisvorsteher: gez. Unterschrift



Friedhofsgebührenordnung (FGO) für den Friedhof der Ev.-luth. St. Lamberti-Kirchengemeinde Bergen in Bergen Gemäß § 5 der Rechtsverordnung über die Verwaltung kirchlicher Friedhöfe (Friedhofsrechtsverordnung) vom 13. November 1973 (Kirchl. Amtsbl. 1974 S. 1) und § 30 der Friedhofsordnung hat der Kirchenvorstand der Ev.-luth. St. Lamberti- Kirchengemeinde Bergen für den Friedhof in Bergen am 09.02.2012 folgende Friedhofsgebührenordnung beschlossen: §1 Allgemeines Für die Benutzung des Friedhofes und seiner Einrichtungen sowie für sonstige in § 6 aufgeführte Leistungen der Friedhofsverwaltung werden Gebühren nach dieser Gebührenordnung erhoben. §2 Gebührenschuldner (1) Gebührenschuldner der Benutzungsgebühr ist 1. wer die Bestattung oder sonstige gebührenpflichtige Leistung nach dieser Ordnung beantragt oder durch ihm zurechenbares Verhalten ausgelöst hat, 2. wer das Nutzungsrecht an einer Grabstätte erworben oder verlängert hat, 3. wer die Gebührenschuld gegenüber der Friedhofsverwaltung durch schriftliche Erklärung



übernommen hat oder wer für die Gebührenschuld eines anderen kraft Gesetzes haftet. (2) Gebührenschuldner der Verwaltungsgebühr ist 1. wer die Verwaltungshandlung veranlasst oder in wessen Interesse sie vorgenommen wird, 2. wer die Gebührenschuld gegenüber der Friedhofsverwaltung durch schriftliche Erklärung übernommen hat oder wer für die Gebührenschuld eines anderen kraft Gesetzes haftet. (3) Mehrere Gebührenschuldner sind Gesamtschuldner. §3 Entstehen der Gebührenschuld (1) Bei Grabnutzungsgebühren entsteht die Gebührenschuld bereits mit der Begründung des Nutzungsrechtes für die gesamte Nutzungsdauer der Grabstätte oder bereits mit der Verlängerung des Nutzungsrechtes für den Zeitraum der gesamten Verlängerung der Grabstätte. (2) Bei sonstigen Benutzungsgebühren entsteht die Gebührenschuld mit der Inanspruchnahme der jeweiligen gebührenpflichtigen Leistung. (3) Bei Verwaltungsgebühren entsteht die Gebührenschuld mit der Vornahme der Verwaltungshandlung.
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§4 Festsetzung und Fälligkeit (1) Die Heranziehung zu Gebühren erfolgt durch schriftlichen Bescheid. Die Gebühren sind innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe des Gebührenbescheides fällig. (2) Die Friedhofsverwaltung kann die Benutzung des Friedhofes untersagen und Leistungen verweigern, sofern ausstehende Gebühren nicht entrichtet worden sind oder eine entsprechende Sicherheit nicht geleistet ist. (3) Rückständige Gebühren werden im Verwaltungszwangsverfahren eingezogen. §5 Säumniszuschläge, Kosten, Einziehung rückständiger Gebühren (1) Werden Gebühren nicht bis zum Ablauf des Fälligkeitstages entrichtet, so ist für jeden angefangenen Monat der Säumnis ein Säumniszuschlag von 1 % des abgerundeten rückständigen Gebührenbetrages zu entrichten; abzurunden ist auf den nächsten durch 50 Euro teilbaren Betrag. (2) Für schriftliche Mahnungen sind die entstandenen Portokosten durch den Gebührenschuldner oder die Gebührenschuldnerin zu erstatten. (3) Rückständige Gebühren, Säumniszuschläge sowie Kosten nach Absatz 2 werden im Verwaltungszwangsverfahren eingezogen. Die Kosten der Vollstreckung hat der Vollstreckungsschuldner oder die Vollstreckungsschuldnerin zu tragen. §6 Gebührentarif I. Gebühren für die Verleihung von Nutzungsrechten an Grabstätten: 1. Reihengrabstätte: für 30 Jahre a) für Personen bis zu 5 Jahren: b) für Personen über 5 Jahren:



90,00 € 180,00 €



2. Wahlgrabstätte: a) für 30 Jahre - je Grabstelle -: b) für jedes Jahr der Verlängerung - je Grabstelle -:



585,00 € 19,50 €



3. Urnenwahlgrabstätte: a) für 30 Jahre - je Grabstelle -: b) für jedes Jahr der Verlängerung - je Grabstelle-:



210,00 € 7,00 €



4. Rasengrabstätten: a) für 30 Jahre - je Grabstelle -: b) Pflegegebühr für 30 Jahre - je Grabstelle -: c) Rasengrabplatte incl. Beschriftung



585,00 € 1.040,00 € 432,00 €



5. Urnenrasengrabstätten a) für 30 Jahre - je Grabstelle -:



210,00 €



b) Pflegegebühr für 30 Jahre - je Grabstelle -: c) Rasengrabplatte incl. Beschriftung
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430,00 € 432,00 €



6. Pflegefreie Reihengrabstätten für 30 Jahre: 2.079,00 € (In dieser Gebühr sind enthalten: Nutzungsrecht, Umrandung, Erstbepflanzung und Pflege der Grabstätte) 7. Pflegefreie Wahlgrabstätten a) für 30 Jahre je Grabstelle: 2.583,00 € (In dieser Gebühr sind enthalten: Nutzungsrecht, Umrandung, Erstbepflanzung und Pflege der Grabstätte) b) Verlängerung des Nutzungsrechtes anl. der zweiten Bestattung - je Jahr und je Grabstelle -: 19,50 € c) Verlängerung der Pflege anl. der zweiten Bestattung - je Jahr und je Grabstelle-: 40,00 € 8. Pflegefreie Grabstätten im Heidegarten 1) Pflegefreie Grabstätten für Erdbestattungen a) für 30 Jahre je Grabstelle: 1.711,00 € (In dieser Gebühr sind enthalten: Nutzungsrecht, Erstbepflanzung und Pflege der Grabstätte) b) Verlängerung des Nutzungsrechtes anl. der zweiten und jeder weiteren Bestattung - je Jahr und je Grabstelle -: 6,00 € c) Verlängerung der Pflege anl. der zweiten und jeder weiteren Bestattung - je Jahr und je Grabstelle -: 40,00 € d) Findling incl. Verlegung und Schriftarbeit für eine Einzelgrabstätte: 804,00 € e) Findling incl. Verlegung, Fundament und Schriftarbeit für eine Doppelgrabstätte: 1.584,00 € f) Schriftarbeit incl. erneuter Verlegung anl. der zweiten Beisetzung in einer Doppelgrabstätte: 792,00 € 2) Pflegefreie Grabstätten für Urnenbestattungen a) für 30 Jahre je Grabstelle: 386,00 € (In dieser Gebühr sind enthalten: Nutzungsrecht, Erstbepflanzung und Pflege der Grabstätte) b) Verlängerung des Nutzungsrechtes anl. der zweiten und jeder weiteren Bestattung - je Jahr und je Grabstelle -: 3,50 € c) Verlängerung der Pflege anl. der zweiten und jeder weiteren Bestattung - je Jahr und je Grabstelle -: 5,00 € d) Findling incl. Verlegung und Schriftarbeit für eine Einzelgrabstätte: 804,00 €
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e) Findling incl. Verlegung, Fundament und Schriftarbeit für eine Doppelgrabstätte: 1.584,00 € f) Schriftarbeit incl. erneuter Verlegung anl. der zweiten Beisetzung in einer Doppelgrabstätte: 792,00 €
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III. vorzeitige Rückgabe von Nutzungsrechten gem. § 16 Abs. 2 der Friedhofsordnung Für die weitere Pflege der Grabstätte - je Grabstelle - und für jedes Jahr der noch verbleibenden Ruhezeit a) eines Erwachsenen b) eines Kindes oder einer Urne:



9. Kleine Urnengemeinschaftsanlage a) Pflegefreie Urnenwahlgrabstätte in der Urnengemeinschaftsanlage für 30 Jahre - für 4 Urnenplätze: 3.001,00 € (In dieser Gebühr sind enthalten: Nutzungsrecht, Umrandung, Erstbepflanzung und Pflege der Grabstätte, Grabstele sowie Inschrift für die erste Bestattung) b) Verlängerung des Nutzungsrechtes anl. der zweiten und jeder weiteren Bestattung -je Jahr und je Grabstelle -: 7,00 € c) Verlängerung der Pflege anl. der zweiten und jeder weiteren Bestattung - je Jahr und je Grabstelle -: 5,00 € d) Inschrift inkl. Abnehmen und Wiederaufstellen der Grabstele anl. der zweiten und jeder weiteren Bestattung - je Bestattung -: 354,00 € 10. Große Urnengemeinschaftsanlage a) Pflegefreie Urnenreihengrabstätte in der Urnengemeinschaftsanlage für 30 Jahre - je Grabstelle -: 1.056,00 € (In dieser Gebühr sind enthalten: Nutzungsrecht und Pflege der Grabstätte, Anteil Erstanlage, Anteil am Gemeinschaftsgrabstein sowie Bronzeplatte mit Inschrift und Befestigung) 11. Zusätzliche Bestattung einer Urne in einer bereits belegten Wahl- oder Urnenwahlgrabstätte gemäß § 11 Absatz 5 der Friedhofsordnung: a) eine Gebühr gemäß Nummer 2 bzw. Nummer 3 zur Anpassung an die neue Ruhezeit und b) eine Gebühr gemäß Abschnitt II. Nummer 2. Wiedererwerbe und Verlängerungen von Nutzungsrechten sind nur in vollen Kalenderjahren möglich. Die Gebühr für den Erwerb, Wiedererwerb und die Verlängerung des Nutzungsrechtes wird für die gesamte Nutzungszeit im Voraus erhoben. II. Gebühren für die Bestattung: Für das Ausheben und Verfüllen der Gruft, Abräumen der Kränze und der überflüssigen Erde:



40,00 € 20,00 €



IV. Gebühr für die Benutzung der Aufbahrungsräume / Friedhofskapelle 1. Gebühr für die Benutzung der Aufbahrungsräume je Sarg: 45,00 € 2. Gebühr für die Benutzung der Friedhofskapelle je Trauerfeier:



150,00 €



3. Gebühr für den Urnenträger wenn die Urnenbeisetzung getrennt von der Trauerfeier erfolgt:



20,00 €



V. Wassergeld bei Erwerb und Verlängerung des Nutzungsrechtes 1. je Grabstelle für 30 Jahre:



39,00 €



2. für jedes Jahr der Verlängerung je Grabstelle: 3. je Urnengrabstelle für 30 Jahre 4. für jedes Jahr der Verlängerung je Urnengrabstelle:



1,30 € 21,00 € 0,70 €



§7 Leistungen, für die kein Gebührentarif vorgesehen ist, werden von der Friedhofsverwaltung nach dem jeweiligen Aufwand berechnet. §8 Inkrafttreten, Außerkrafttreten (1) Diese Friedhofsgebührenordnung tritt nach ihrer Genehmigung am Tage nach der öffentlichen Bekanntmachung in Kraft. (2) Mit Inkrafttreten dieser Friedhofsgebührenordnung tritt die Friedhofsgebühren-ordnung in der Fassung vom 13.11.2001 außer Kraft. Bergen, 09.02.2012 Der Kirchenvorstand: L. S. Vorsitzender: gez. Unterschrift



Kirchenvorsteher: gez. Unterschrift



Die vorstehende Friedhofsordnung wird hiermit gemäß § 66 Absatz 1 Satz 1 Nummer 5, Absätze 2 und 5 der Kirchengemeindeordnung kirchenaufsichtlich genehmigt. Soltau, 21.03.2012



1. für eine Erdbestattung: a) für Personen bis zu 5 Jahren: b) für Personen über 5 Jahre:



120,00 € 255,00 €



2. für eine Urnenbestattung:



110,00 €



Der Kirchenkreisvorstand: L. S. Vorsitzender: gez. Unterschrift



Kirchenkreisvorsteher: gez. Unterschrift
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III. BEKANNTMACHUNGEN STÄDT. UNTERNEHMEN U. EINRICHTUNGEN Baugrundstücke im Baugebiet „Moorkamp“ in Eversen zu verkaufen Das Areal „Moorkamp“ umfasst eine Fläche von 2,4 Hektar, auf der nun noch 13 Wohnbaugrundstücke von der SEB angeboten werden. Sechs Grundstücke sind bereits verkauft worden, ein Grundstück ist reserviert. Bei der Vermarktung der Grundstücke 14, 15 und 17 arbeitet die SEB mit der Firma Haacke-Haus zusammen. Weiterführende Informationen über die Häuser, die die Firma Haacke baut, finden Sie im Internet unter www. haacke-haus.de oder erhalten Sie telefonisch unter 05141/805231. Unter dem Motto „Wohnen auf dem Lande“ werden Familien von der Stadt Bergen besonders gefördert. Kommt es zum Kauf, gibt es pro Kind 2 Euro pro Quadratmeter als Zuschuss von der Stadt. Bis zu 12.000 Euro kann eine junge Familie dadurch sparen. Außerdem winken im Falle eines Neubaus auf einem SEB-Grundstück Fördermittel für ökologische Maßnahmen wie Solarkollektoren oder Photovoltaikanlagen. Weitere Infos erhalten Sie bei der Stadtentwicklung Bergen GmbH im Rathaus in Bergen, Deichend 3 - 7, Herr Deschner, Zimmer 17 oder unter Telefon 05051/479-51



Öffnungszeiten des Stadtbades Bergen Das Hallenbad ist geöffnet Samstag, Sonntag und Feiertag 08.00 - 13.00 Uhr Montag bis Freitag 06.30 - 09.00 Uhr und 14.00 - 20.00 Uhr



In den Ferien 06.30 - 09.00 Uhr und 12.00 bis 20.00 Uhr (13.00 - 14.00 Uhr reserviert für Schwimmkurse donnerstags nachmittags geschlossen.) Neujahr, Ostersonntag, Himmelfahrt und 1. Weihnachtsfeiertag bleibt das Hallenbad geschlossen.



Ansprechpartner und Störungsdienste Allgemeine Auskünfte:



Wilhelm Köhler Stadtwerke Bergen GmbH Deichend 3 - 7 Rathaus, Zimmer 19 29303 Bergen Tel. 05051/479-10 Arno Meyer SVO Energie GmbH Sprengerstraße 2 29223 Celle Tel. 05141/16-2600



Wasseranschluss



Abwasseranschluss



Stromanschluss (nachrichtlich) Technische Auskünfte: Gasanschluss Fred Bierschwale Michael Dümeland Uta Konrad SVO Energie GmbH Sprengerstraße 2 29223 Celle Tel. 05141/16-5300



Störungsdienste Gas, Strom Wasser Abwasser



Michael Sander Stadtwerke Bergen GmbH Deichend 3 - 7 Rathaus, Zimmer 24 29303 Bergen Tel. 05051/479-42 Peter Meinecke Stadtwerke Bergen GmbH Klärwerk, Bostels Wiesen 29303 Bergen Tel. 05051/8540 Fred Bierschwale Michael Dümeland Uta Konrad SVO Energie GmbH Sprengerstraße 2 29223 Celle 05141/16-5300 0800/7864357 0172/5103819 0172/5426931
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IV. SONSTIGE BEKANNTMACHUNGEN Stellenausschreibungen Die Stadt Bergen sucht zum 01.08.2013 eine/n



Die Stadt Bergen sucht zum 01.08.2013 drei



Freiwillige/n im Bundesfreiwilligendienst



Freiwillige im Bundesfreiwilligendienst



für unsere Jugendfreizeitstätte „Bergwerk“. Zu Ihren Aufgaben zählen: - Beaufsichtigung und Anleitung der Jugendlichen während der allgemeinen Öffnungszeiten der Freizeitstätte - unterstützender Einsatz bei verschiedenen Freizeitangeboten, wie z.B. Schach, Töpfern, Basteln, je nach Vorkenntnissen - unterstützender Einsatz im „Café“ der Jugendfreizeitstätte - Einsatz in der Außenstelle „Jugendcafé“ nach Absprache mit den Jugendpflegern - Einbeziehung bei außerordentlichen Veranstaltungen und Festen, wie z.B. Harry-PotterWoche, Jugendcamps, Ferienpassaktionen und ähnliches Wir bieten Ihnen: - ein monatliches Taschengeld - eine kompetente pädagogische Begleitung durch unsere Jugendpfleger und durch Ihre Teilnahme an verschiedenen Seminaren - wertvolle Lebenserfahrung für Ihren weiteren Lebensweg Unter www.bundesfreiwilligendienst.de erhalten Sie ausführliche Auskunft über den Bundesfreiwilligendienst. Entscheiden Sie sich schnell - denn die Kontingente des Bundesamtes für Familie und zivilgesellschaftliche Angelegenheiten sind frühzeitig ausgebucht! Ihre Bewerbung richten Sie daher bitte umgehend an die Stadt Bergen, Deichend 3-7, 29303 Bergen. Für Rückfragen steht Frau Schledermann, Tel. 05051/479-30 zur Verfügung.



für unsere Kindertagesstätten Neuer Weg, Sülze und den Kindergarten Eversen. Zu Ihren Aufgaben zählen: - Unterstützung der Erzieherinnen bei der Kinderbetreuung und bei pflegerischen Arbeiten - Kennenlernen des Arbeitsfeldes „Bildung und Betreuung von Kindern im Alter von 2-6 Jahren in der Kindertageseinrichtung“ - Einsatz auch an Projekttagen, an Waldtagen, bei Ausflügen und an Turntagen etc. - Einbeziehung bei Veranstaltungen und Festen - Vorbereitung von Räumlichkeiten z.B. beim Mittagessen oder den Schlafraum der Ganztagskinder Wir bieten Ihnen: - ein monatliches Taschengeld - eine kompetente pädagogische Begleitung durch unsere Kindertagesstättenleiterinnen und durch Ihre Teilnahme an verschiedenen Seminaren - wertvolle Lebenserfahrung für Ihren weiteren Lebensweg Unter www.bundesfreiwilligendienst.de erhalten Sie ausführliche Auskunft über den Bundesfreiwilligendienst. Entscheiden Sie sich schnell - denn die Kontingente des Bundesamtes für Familie und zivilgesellschaftliche Angelegenheiten sind frühzeitig ausgebucht! Ihre Bewerbung richten Sie daher bitte umgehend an die Stadt Bergen, Deichend 3-7, 29303 Bergen. Für Rückfragen steht Frau Schledermann, Tel. 05051/479-30 zur Verfügung.



Bei der Stadt Bergen ist ab 01.10.2012 eine Stelle im Reinigungsbereich in der Dahlhof-Schule Sülze zu besetzen. Es handelt sich um eine Teilzeitstelle mit 25 Wochenstunden in der Zeit von 12 - 17 Uhr. Das Arbeitsverhältnis ist vorerst befristet auf zwei Jahre. Wir erwarten eine/n aufgeschlossene Mitarbeiter/in, die/der bereit ist, in einem Team zusammen zu arbeiten und die Bereitschaft hat, im Bedarfsfall Mehrstunden für Vertretung zu leisten. Wir bieten eine Entlohnung nach TVöD sowie die im öffentlichen Dienst üblichen Leistungen. Ihre Bewerbung mit Lebenslauf, Lichtbild und Zeugnissen richten Sie bitte bis zum 30.07.2012 an die Stadt Bergen, Deichend 3-7, 29303 Bergen. Für Rückfragen steht Frau Maniewski, Tel. 05051/479-13 zur Verfügung.
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Die Stadt Bergen sucht zum 01. August 2013 eine/n motivierte/n Auszubildende/n für die Berufsausbildung zur/ zum Verwaltungsfachangestellten. Wir bieten: eine qualifizierte und zukunftsorientierte, dreijährige Ausbildung in einer modernen Verwaltung. (Informationen über diesen Ausbildungsgang können Sie sich unter der Telefonnummer 05051 – 47913 einholen) Wir suchen: selbstbewusste, flexible Leute die mind. Sekundarabschluss I besitzen. Großen Wert legen wir auf Teamfähigkeit und Freude am Umgang mit den Bürgerinnen und Bürgern unserer Stadt. Außerdem sollten gute Kenntnisse in Deutsch, Mathematik, Wirtschaft, EDV und Allgemeinbildung vorhanden sein. Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann senden Sie bitte Ihre Bewerbungsunterlagen bis zum 22.08.2012 an die Stadt Bergen, Personalabteilung, Deichend 3 – 7, 29303 Bergen. Am 19.09.2012 um 14:30 Uhr findet für alle Bewerber/innen der Eignungstest im Kleinen Saal des Stadthauses Bergen statt. Bringen Sie bitte Schreibzeug und einen Taschenrechner mit.



Die Stadt Bergen sucht zum 01.10.2012 eine/n



Fachangestellte/n für Medien und Informationsdienste oder Bibliotheksassistent/In für die Stadtbücherei Bergen. Es handelt sich um eine unbefristete Teilzeitstelle mit 30 Wochenstunden nach Entgeltgruppe 6 TVöD mit Aufstiegsmöglichkeit nach Entgeltgruppe 8 TVöD. Ihre Aufgaben werden sein: - Bestandsmanagement für ca. 13.000 Medien - Benutzerservice im Rahmen des Ausleih- und Auskunftsdienstes - Verwaltungsaufgaben mit allgemeinem Schriftverkehr, Statistiken und Budgetverantwortlichkeit - Zusammenarbeit mit lokalen Bildungs- und Kultureinrichtungen - Veranstaltungs- und Öffentlichkeitsarbeit Wir erwarten von Ihnen: - eine abgeschlossene Ausbildung zur/zum Fachangestellten für Medien und Informationsdienste Fachrichtung Bibliothek oder Bibliotheksassistent/In - soziale und kommunikative Kompetenz, Teamfähigkeit - hohes Maß an Engagement, Kreativität, Flexibilität und Belastbarkeit - Freundlichkeit und Aufgeschlossenheit im Umgang mit Kunden und Kooperationspartnern - gute MS-Office-Kenntnisse, Kenntnisse in der Bibliothekssoftware allegro-OEB wären von Vorteil Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an Frau Schledermann unter Tel. 05051/479-30. Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen (Lebenslauf, Zeugnisse, vollständiger Tätigkeitsnachweis) senden Sie bitte ohne Mappe bis zum 25.07.2012 an die Stadt Bergen, Deichend 3 – 7, 29303 Bergen.



Das Fundbüro der Stadt Bergen teilt mit! In den Monaten Mai bis Juni 2012 wurden folgende Gegenstände bei der Stadt Bergen als Fundsache gemeldet und nicht abgeholt: Uhr, Damenräder in grün, grau/mintgrün, Herrenräder in lila/schwarz, blau Mountainbikes in silber, blau, gold/blau, Trekkingrad in blau/silber, Kinderfahrrad in blau/weiß, Mädchenfahrrad in lila/silber, Jacke in schwarz/grau, Gr. L,



Lederjacke, schwarz, Gr. XL, Bügelschloss, Plastikkarte mit Magnetstreifen, weiß, Kettenanhänger, silber, herzförmig, Verschiedene Schlüssel Bei der Abholung der o. g. Gegenstände ist eine genaue Beschreibung bzw. ein Nachweis notwendig. Auskünfte werden erteilt im Rathaus, BürgerKontakt, Zimmer 1, bei Claudia Sander, Tel.: 05051/479-27
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Gewässerunterhaltung 2012 des Unterhaltungsverbandes Meiße Der Unterhaltungsverband Meiße wird in der Zeit zwischen dem 9. Juli und 20. Dezember die Gewässer 2. Ordnung in seinem Verbandsgebiet maschinell unterhalten und hierzu Grundstücke der Anlieger und Hinterlieger betreten und benutzen. - Anlieger und Hinterlieger haben gemäß Unterhaltungsverordnung des Landkreises die Befahrung der Gewässerränder in einem 5,00 m breiten Streifen entlang der oberen Böschungskante mit Räumgeräten zu dulden und die Befahrbarkeit zu gewährleisten! - Bei befahrbarem Gewässerrand sind Querzäune beidseitig und 1,00 m von der oberen Böschungskante ansetzend mit mindestens 4 m breiten und einfach zu öffnenden Durchfahrten zu versehen. Die Durchfahrten sind im o.g. Zeitraum unverschlossen zu halten. - Im Gewässerrandstreifen vorhandene Hindernisse sind zu entfernen; vorhandene Einrichtungen (z.B. Dränausmündungen) in geeigneter Weise zu markieren oder sichtbar freizustellen (z.B. Weidepumpen). Dränausmündungen sind unter die Böschungsfläche einzutiefen. - Es wird darauf hingewiesen, dass Schäden, die durch Nichtvorhandensein von Durchfahrten in den Querzäunen oder die an oder durch nicht erkennbare Hindernisse entstehen, durch den Anlieger zu verantworten sind. - Anlieger haben bei der Nutzung ihrer Grundstücke die Erfordernisse des Uferschutzes zu beachten. Anlieger und Hinterlieger müssen das Einebnen des Aushubes auf ihren Grundstücken dulden, wenn es die bisherige Nutzung nicht dauernd beeinträchtigt. - Ackergrundstücke dürfen nur in einem Abstand von mindestens 1,00 m von der oberen Bö-



schungskante beackert werden. Bei bestellten Ackerflächen besteht zur Herstellung des ordnungsgemäßen Abflusses, ebenso wie bei Grünland, die Notwendigkeit den Gewässerrandstreifen zu befahren. Die Anlieger sind verpflichtet, die Ufergrundstücke so zu bewirtschaften, dass die Unterhaltungsarbeiten nicht verzögert und beeinträchtigt werden. Der Unternehmer hat den Auftrag, die Flächen auch bei Zuwiderhandlungen zu befahren. Die rechtzeitige Aberntung des Randstreifens auf beiden Gewässerseiten wird empfohlen, um Konflikte zu vermeiden. Auf im o.g. Zeitraum nicht abgeernteten oder schon wieder bestellten Flächen entstehende Kulturschäden kann kein Schadensersatz geleistet werden. - Als Viehweide genutzte Gewässergrundstücke sind beim Weidegang grundsätzlich mit einem kehrenden und zuverlässigen Zaun zu versehen. Der Zaun ist in einem Abstand von mindestens 1,00 m von der oberen Böschungskante zu setzen. - Offene Viehtränken innerhalb des Abflussquerschnittes sind nicht gestattet und müssen entfernt werden. Für die Viehtränkung sind Weidepumpen einzusetzen. - Die Anlieger haben zu dulden, dass der zur Unterhaltung Verpflichtete die Ufer bepflanzt, soweit es für die Unterhaltung erforderlich ist. - Zuwiderhandlungen gegen die Bestimmungen der Unterhaltungsverordnung können als Ordnungswidrigkeit geahndet werden. Zur Abstimmung erhalten Sie beim Unterhaltungsverband weitere Informationen unter der Tel.-Nr. 05141 / 9388-22. Unterhaltungsverband Meiße



Tag der Ehenamtlichen Die Stadt Bergen möchte auch in diesem Jahr das selbstlose Engagement wieder mit einem „Tag der Ehrenamtlichen“ öffentlich anerkennen und würdigen. Stellvertretend für alle Ehrenamtlichen sollen im Rahmen einer Feierstunde am 27.09.2012 diejenigen Persönlichkeiten geehrt werden, die sich in besonderer Weise um das Gemeinwohl verdient gemacht haben. Dazu können Vereine, Verbände, Organisationen und auch Einzelpersonen jeweils einen begründeten Vorschlag einreichen. Die zu Ehrenden sollen mindestens 15 Jahre ehrenamtlich in führender Position tätig gewesen sein



oder auch als Einzelne/Einzelner dem Gemeinwohl in hervorragender Weise gedient haben. Da in Sportvereinen, bei der Freiwilligen Feuerwehr sowie in der Kommunalpolitik entsprechende Ehrungen in eigenen Veranstaltungen vorgenommen werden, soll die Würdigung am „Tag der Ehrenamtlichen“ allen übrigen Aktiven vorbehalten bleiben. Folglich kommt oben genannter Personenkreis nicht für diese Auszeichnung in Betracht. Vorschläge für die Auszeichnung am „Tag der Ehrenamtlichen“ nimmt die Stadt Bergen, Hauptamt, Deichend 3-7, 29303 Bergen bis zum 23. Juli 2012 entgegen.



KFZ-Zulassungsstelle in Bergen ist umgezogen Seit Montag, den 2. Juli 2012, 8 Uhr befindet sich die Außenstelle der Kraftfahrzeugzulassungsstelle des Landkreises Celle in Bergen in der Harburger Straße 12, neben der Volksbank.



Die Telefonnummer hat sich nicht geändert. Die KFZ-Zulassungsstelle ist weiterhin unter der Telefonnummer 05051/479-73 zu erreichen. Die Faxnummer lautet 05051/479-70.
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V. VERANSTALTUNGEN „Neuer Start …! 2012“ - aus der Familie in den Beruf Zum 10. Mal bieten die Gleichstellungsbeauftragten des Landkreises und der Stadt Celle den erfolgreichen Kurs an - Anmeldeformulare und Informationsblätter sind ab sofort in den Büros der Gleichstellungsbeauftragten erhältlich – „Unser Ziel ist es, im Neuen Start …! verschüttete berufliche Kompetenzen aufzudecken, Qualifikationen und Stärken herauszuarbeiten und die Frauen in die Lage zu versetzen, ihre Fähigkeiten selbstbewusst zu vertreten“ sagten die Gleichstellungsbeauftragte des Landkreises Katharina Sander und die Gleichstellungsbeauftragte der Stadt Celle Brigitte Fischer als Trägerinnen des Projektes bei der diesjährigen Programmvorstellung. Der Neue Start …! spricht Frauen während und nach einer längeren Familienphase an und unterstützt sie beim Schritt in die Berufstätigkeit. Das Projekt richtet sich an Frauen, die sich für ihre Zukunft neu orientieren wollen, die ihren Weg zurück in das Berufsleben oder in ein Ehrenamt finden wollen, die daran interessiert sind, ihre Fähigkeiten und Kompetenzen zu erkennen und weiterzuentwickeln. Das vielfältige Programm des Neuen Starts …! umfasst Seminareinheiten aus den Themenberei-



chen „Bewerbung, Wiedereinstieg und Berufsleben“, „Präsentation und Kommunikation“, „Familie, Gesellschaft und Politik“ sowie „Finanzen und Gesundheit“. Bestandteile des Neuen Starts …! sind eine Computer-Schulung, ein Wochenendseminar sowie ein vierzehn-tägiges Betriebspraktikum. Das Seminar beginnt am Mittwoch, 12. September 2012 und endet am Mittwoch, 12. Dezember 2012. Die Seminareinheiten finden jeweils an drei Tagen in der Woche am Dienstag, Mittwoch und Donnerstag von 8.30 Uhr bis um 12.00 Uhr statt. Veranstaltungsort ist in der Regel das Mehrgenerationenhaus, Fritzenwiese 46 in 29221 Celle. Der Teilnahmebeitrag beträgt 120,00 Euro. Das Anmeldeformular und ein Informationsblatt sind in den Büros der Gleichstellungsbeauftragten (Landkreis Celle: 05141 – 9161701, Stadt Celle: Tel. 05141 12 591) erhältlich. Projektleitung: Dagmar Hoefs, Birkenweg 24a, 29308 Winsen/Aller, Tel. 05143 668302 und Jutta Krumbach, Burger Landstraße 58, 29227 Celle, Tel. 05141 83128.



Infoveranstaltung für Betreiber von Ferienwohnungen Die Stadt Bergen bietet allen Anbietern von Ferienwohnungen in Bergen mit seinen 13 Ortschaften einen kostenlosen Informationsabend an, der genaue Termin der Veranstaltung wird noch bekanntgegeben. Im Zuge des weiteren Auf- und Ausbaus des Tourismus steht die Stadt Bergen allen Betreibern von Ferienwohnungen informierend und beratend zur Seite. Fachlich unterstützt wird sie dabei von einer Strategieberatungsgesellschaft, die auf den Tourismus spezialisiert ist und von der Lüneburger Heide GmbH, die in vielen Gemeinden und Städten in der Lüneburger Heide für das touristische Marketing zuständig ist. Das Buchungsverhalten und die Ansprüche der Touristen haben sich in den letzten Jahren deutlich



geändert. Die unmittelbare Buchung von Unterkünften, Transfer und Zusatzleistungen im Internet nehmen deutlich zu. Auch die Qualitätsansprüche an die Unterkünfte und eine an die jeweiligen Bedürfnisse eingerichtete Ferienwohnung spielen eine große Rolle bei der Auswahl. So erwarten beispielsweise Familien mit Kindern eine altersgerechte Ausstattung und attraktive Ausflugsziele. Wie sich Betreiber von Ferienwohnungen für die Zukunft gut aufstellen und was dafür nötig ist, wird in der Infoveranstaltung diskutiert. Alle an einer unverbindlichen und kostenfreien Informationsveranstaltung Interessierte können sich bei der Stadt Bergen unter Email: anne.ruhrmann @bergen-online.de oder telefonisch unter 05051/479-16 bis zum 17.08.2012 anmelden.



Termine und Veranstaltungen Ab 13. Juli 2012 (soweit bekannt) Datum 13.07. 14.07. 16.07.



Uhrzeit Titel 21.00 - 02.00 Häger Heuball mit DJ 21.00 - 04.00 Scheunenfete mit Bogdan Karas 17.00 - 19.00 Trauerkaffee



18.07



19.30-21.30 Stammtisch aller Tagesmütter im Raum Bergen 14.00 - 18.00 Wandern



28.07. 01.08.



19.30 - 22.00 Sinnliches Museum II - Musik, Vorträge, Mitmachaktionen und Snacks



Ort Veranstalter Hof Kuhlmann, Hagen Dorfgemeinschaft Hagen Frauen- und Mütter- Frauen- und Mütterzentrum Bergen zentrum Bergen Landhotel Familien- und Michaelishof Offen Seniorenservicebüro Frauen- und Mütter- Frauen- und Mütterzentrum zentrum Bergen Museum Stadt Bergen Römstedthaus
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Datum 04.08. 05.08. 08.08. 11.08. 15.08. 19.08.
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Uhrzeit 20.00



Titel The Bavarian Classic Jazzband Jazzklassiker der besonderen Art 09.00 - 15.00 Volksradfahren über den Truppenübungsplatz Bergen 08.45 - 16.30 Informationsfahrt über den Truppenübungsplatz Bergen 14.30 - 18.00 Sommerfest + Tag der offenen Tür 08.45 - 16.30 Informationsfahrt über den Truppenübungsplatz Bergen 10.00 - 19.00 „Fünftes Heidjerfest“ in Eversen



26.08.



10.00



26.08.



ab 14.00



31.08 02.09. 01./02.09. 05.09.



Plattdeutscher Gottesdienst auf Müllers Hof Backtag in Becklingen Intersport-Kicker-Fußballcamp Kartoffelball Belsen



06.09.



19.30 - 22.00 Sinnliches Museum III - bei Musik, Vorträgen, Mitmachaktionen und Snacks 19.00 - 21.00 Recht im Gesundheitswesen



10.09.



16.00 - 20.00 Blutspende in Sülze



16.09.



10.00- 17.00 Kartoffelfest Sülze



16.09.



11.00 - 18.00 Rippenhoffest



18.09 18.09. 23.09. 06.10. 09.10. 11.10. 14.10. 17.10. 23.10. 27.10. 02.11.



Dorfspaziergang durch Hassel mit Helmut Ebel 16.00 - 20.00 Blutspende in Eversen



Ort Stadthaus Bergen



Veranstalter Kulturkreis Bergen



Truppenübungsplatz Bergen Truppenübungsplatz Bergen Altenpflegeheim, Am Neuen Weg, Bergen Truppenübungsplatz Bergen Dorfstraße Eversen



Bundeswehr Michael Helftenbein Tourismus Bergen



Lukenstraße 5 Hof Denecke, Becklingen 8 Sportplatz am Heisterkam Festplatz am DGH Belsen Museum Römstedthaus Altenpflegeheim „Am Neuen Weg“, Bergen Dorfgemeinschaftshaus Sülze Hof Rabe, Am Salinenbach 1, Sülze Rippenhof, Becklingen 5



Denn sie wissen nicht was sie erben Komödie von Erich Virch 19.30 - 22.00 Sinnliches Museum IV - bei Musik, Vorträgen, Mitmachaktionen und Snacks 19.00 „Kulturhistorische Spurensuche im Landkreis Celle, Vortrag von Florian Friedrich 15.00 Preisschießen 21.00 Tanz unter der Erntekrone 09.00 - 22.00 Moonlight-Shopping



03.11.



9.30



06.11.



20.00



Heimatverein und St. Lamberti Kirche Bekler Backhusverein TuS Bergen Dorfgemeinschaft Belsen Stadt Bergen Altenpflegeheim „Am Neuen Weg“ DRK Ortsverein Kirchspiel Sülze



Gasthaus Niedersachsen, Eversen Stadthaus Bergen



Stadthaus Bergen



Ev.lt. Kirchengemeinde Bergen Heimatverein Bergen Altenpflegeheim „Am Neuen Weg“, Bergen Kulturkreis Bergen



Jessy Martens und Jan Fischer’s Blues Support - 3. Bergener Blues und Boogie-Night 9.30 Männerrunde, Vortrag mit Axel Stahl- Stadthaus Bergen mann „Ein echter Kerl hat keine Angst“ 14.00 Halbtagesfahrt nach Müden/Örtze und Umgebung 19.00 - 21.00 Erbrecht / Vorsorgevollmacht Altenpflegeheim „Am Neuen Weg“, Bergen 20.00



Altenpflegeheim, Am Neuen Weg, Bergen Tourismus Bergen



Wilhelm u. Brigitte Habermann Heimatverein Bergen DRK Ortsverein Kirchspiel Sülze Kulturkreis Bergen



14.00



20.00
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Museum Römstedthaus



Stadt Bergen



Kleiner Saal im Stadthaus Bergen Lange Str. 1 Schützenheim Becklingen Bergener Innenstadt



Heimatverein Bergen



Männerrunde. Vortrag mit Joachim Stadthaus Bergen Bobka „Unbestechliche Korruption“ Das Ei ist hart - Loriot-Sketchparade - Stadthaus Bergen Maintal Theater



Schützenverein Becklingen e. V. Gewerbeverein Bergen Ev.lt. Kirchengemeinde Bergen Kulturkreis Bergen
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Uhrzeit Titel 19.30 - 21.30 Jubiläumskonzert 60 Jahre Akkordeon Club Bergen 19.00 „Südafrikanische Impressionen“ Vortrag von Karl-Friedrich Finck 19.00 Dinner und Kleinkunst mit Jongleur und Kleinkünstler Micha und Zauberer Magic Thom, Seminar Hotel Schulz serviert Vier-Gänge-Menü 14.00 - 18.00 Vorweihnachtlicher Markt



Ort Stadthaus Bergen Stadthaus Bergen Stadthaus Bergen
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Veranstalter Akkordeon Club Bergen Heimatverein Bergen Kulturkreis Bergen



Altenpflegeheim, „Am Altenpflegeheim, Neuen Weg“, Bergen „Am Neuen Weg“ 01.12. 9.30 Männerrunde, Vortrag mit Fritz Stün- Stadthaus Bergen Ev.lt. Kirchengekel „Genossenschaftliche Wohnform“ meinde Bergen 01.-02.12. Wundervoller Weihnachtsmarkt in Marktplatz, Bergen Gewerbeverein Bergen Bergen 03.12. 16.00 - 20.00 Blutspende in Sülze DorfgemeinschaftsDRK Ortsverein haus Sülze Kirchspiel Sülze 04.12. 15.00 Adventskaffee Stadthaus Bergen, Heimatverein Lange Straße 1 Bergen 11.12 16.00 - 20.00 Blutspende in Eversen Gasthaus NiederDRK Ortsverein sachsen, Eversen Kirchspiel Sülze



2013 07.01.



20.00



Neujahrskonzert - Walt Kracht & his Orchestra



Stadthaus Bergen



Kulturkreis Bergen



VI. STADTBÜCHEREI Nachfolgend eine Titelauswahl neuer ROMANE, SACH-, KINDER- und JUGENDBÜCHER, die ab sofort in der Stadtbücherei ausgeliehen bzw. vorbestellt werden können:



ROMANE Gabaldon, Diana: Die Fackeln der Freiheit 3. Band der Lord-John-Saga: Jamie Fraser bleibt freiwillig in Gefangenschaft, weil er nur so seinem unehelichen Sohn nahe sein kann. Doch dann tritt Lord John Grey erneut in sein Leben und bittet ihn um Hilfe gegen eine Verschwörung wider die britische Krone. Forsyth, Frederick: Cobra Der Ex-CIA-Mitarbeiter Paul Devereaux wird beauftragt, ein Kokainkartell zu sprengen, das in der westlichen Welt unermessliches Leid verursacht. Dieser Krieg ist trotz großzügigster materieller Unterstützung kaum zu gewinnen, doch Devereaux gibt nicht auf. French, Tana: Schattenstill In einer verlassenen Stadt nördlich von Dublin wird eine Familie tot aufgefunden. Die Leichen der Eltern weisen Stichwunden auf, die Kinder wurden erstickt. Detective Mike Kennedy arbeitet mit Hochdruck an der Aufklärung des mysteriösen Falls, doch die Geisterstadt birgt dunkle Gefahren, mit denen auch Mike sich auseinandersetzen muss. Joyce, Rachel: Die unwahrscheinliche Pilgerreise des Harold Fry Das Ehepaar Harold und Maureen Fry lebt nur noch nebeneinander her, bis Harold spontan zu Fuß zu einer krebskranken Freundin aufbricht, die 600 Kilometer entfernt im Sterben liegt. Diese Pilgerreise mit vielen Begegnungen und Erinnerungen verändert das Paar. Leon, Donna: Reiches Erbe Herzversagen diagnostiziert der penible Pathologe beim Tod von Signora Altavilla. Doch der Commisario traut der Diagnose nicht.



SACHBÜCHER Dutton, Kevin: Gehirnflüsterer: die Fähigkeit, andere zu beeinflussen Dutton untersucht, wie es Menschen mit einer hohen Überzeugungskraft immer wieder und scheinbar mühelos gelingt, unsere Wahrnehmung der Welt zu beeinflussen und unser Verhalten zu steuern. Graeber, David: Schulden Seit der Erfindung des Kredits vor 5.000 Jahren treibt das Versprechen auf Rückzahlung die Menschen in die Sklaverei. Revolutionäre Bewegungen, von der Antike bis zur Gegenwart, sind immer aus Schuldenkrisen heraus entstanden. Der Autor, Mitbegründer der Occupy-Bewegung, beschreibt die Entstehung der Schulden und die Auswirkungen bis in die heutige Zeit.
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Grimm, Hans-Ulrich: Vom Verzehr wird abgeraten: wie uns die Industrie mit Gesundheitsnahrung krank macht Dass industrielle Gesundheitsnahrungsmittel krank machen können, beweist der Autor in diesem Buch. Grimm zeigt, welche Zutaten im Functional Food tatsächlich wirken und welche eher negative Auswirkungen haben. Er nimmt die "Gesund-Produkte", die Industrie und die Wissenschaft genau unter die Lupe. Kahneman, Daniel: Schnelles Denken, langsames Denken Der 1934 geborene israelisch-US-amerikanische Psychologe und Wirtschaftswissenschaftler zeigt anhand verständlicher und beeindruckender Beispiele, welchen Gedankenmustern die Menschen bei zu treffenden Entscheidungen folgen und wie sie gravierende Fehlentscheidungen verhindern können. Lindner, Lilly: Splitterfasernackt Die literarisch verpackte, bittere Bilanz eines jungen Lebens erzählt von Abspaltung und Magersucht als Antwort auf ein frühes Missbrauchs-Trauma, das selbst Sex mit über 1.000 Männern nicht aus Kopf und Körper löschen kann. Zamoyski, Adam: 1819 : Napoleons Feldzug in Russland Napoleons Feldzug von 1812, der Aufmarsch der "Grande Armée" gegen den eigensinnigen Bündnispartner, den Zaren Alexander, gerät in der Weite des Raums, unter den ungünstigen klimatischen Bedingungen und wegen der hinhaltenden Taktik der russischen Armee zum einzigartigen militärischen Desaster.



KINDER- UND-JUGENDBÜCHER Bradford, Chris: Der Ring des Wassers Im 5. Band der Abenteuerserie "Samurai" versucht der Matrosenjunge Jack aus Japan zu fliehen. Auf dem Weg in die Hafenstadt Nagasaki wird er überfallen und betäubt. Als er zu sich kommt, sind seine kostbaren Schwerter verschwunden. Verzweifelt folgt er den Räubern nach Kyoto. Cast, P. C.: Bestimmt Neferet, die abtrünnige Hohepriesterin der Göttin Nyx, fädelt neue Intrigen ein, als Zoey gemeinsam mit ihrem Krieger Stark ins House of Night zurückkehrt. Werden ihre Freunde zu ihr halten? Rephaim, den Nyx vom Rabenspötter in einen Menschen verwandelt hat, kann nun mit Stevie Rae zusammen sein. Irgendwie anders / Kathryn Cave So sehr er sich auch bemühte, wie die anderen zu sein, Irgendwie Anders war irgendwie anders. Deswegen lebte er auch ganz allein auf einem hohen Berg und hatte keinen einzigen Freund. Bis eines Tages ein seltsames Etwas vor seiner Tür stand. Das sah ganz anders aus als Irgendwie Anders, aber es behauptete, genau wie er zu sein...(ein Bilderbuch) McDonnell, Patrick: Janes Traum : vom Dschungel und den Tieren Erzählt wird die Geschichte der bekannten Schimpansenforscherin Jane Goodall, die schon als kleines Mädchen begeistert von der Natur und deren Zusammenhängen war bis sich ihr Traum, nach Afrika zu gehen, im Erwachsenenalter erfüllte. (ein Bilderbuch) Das Power-Buch Ernährung für Kinder : alles über Essen, Trinken und Bewegung Erklärt, was Lebensmittel ausmacht und wie man sich gesund und lecker ernähren kann. Ab 7. Die Stadtbücherei Bergen ist vom 31. Juli bis 10. August 2012 geschlossen! Erster Öffnungstag ist Dienstag, 14. August 2012.



Öffnungszeiten der Stadtbücherei Bergen



Lies mal wieder



Die Stadtbücherei Bergen präsentiert ein breites Angebot an Büchern, Zeitschriften und CDs zu folgenden Öffnungszeiten: Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag



14.00 Uhr - 17:00 Uhr 14.00 Uhr - 18.00 Uhr 09.00 Uhr - 12.00 Uhr 14.00 Uhr - 17.00 Uhr



und 14.00 Uhr - 18.00 Uhr



Auch außerhalb dieser Öffnungszeiten können Schulklassen und Kindergartengruppen nach vorheriger Absprache unter Tel. (05051) 5588 einen Besuchstermin vereinbaren. IMPRESSUM:



Herausgeber, Verlag und Vertrieb: Stadt Bergen, Deichend 3-7, 29303 Bergen, Telefon 05051/4790 Verantwortlich für den Gesamtinhalt: Bürgermeister Rainer Prokop www.bergen-online.de
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Amtsblatt fÃ¼r die Stadt Bergen 

12.07.2012 - ... Denken, langsames Denken. Der 1934 geborene israelisch-US-amerikanische Psychologe und Wirtschaftswissenschaftler zeigt anhand.
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Amtsblatt - Stadt Northeim 

21.03.2016 - Christlich Demokratische Union Deutschlands in Niedersachsen (CDU). Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD). BÃœNDNIS ...
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Amtsblatt - Stadt Northeim 

Amtsblatt fÃ¼r die Stadt Northeim 10/2017 vom 22.02.2017. Seite 1 von 9. Amtsblatt fÃ¼r die Stadt Northeim. Jahrgang 2017. Northeim, 22.02.2017. Nr. 10/2017.
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Amtsblatt - Stadt Augsburg 

19.09.2014 - VerhÃ¤ltnis zu anderen Informationszugangsrechten .... testens zwei Wochen nach Ablauf der Auslegungsfrist, das heiÃŸt bis einschlieÃŸlich ...
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Amtsblatt - Stadt Fürth 

21.11.2012 - ein Konto der Stadtkasse Fürth einzu- bezahlen oder zu ..... Günstig bei einem Gasverbrauch von mehr als ca. 8600 kWh pro Jahr und bei ...
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Amtsblatt - Stadt FÃ¼rth 

15.11.2012 - Bekanntmachung. An alle Fans des 1. FC NÃ¼rnberg, die am 24. November 2012 aus An- lass des FuÃŸballspiels der SpVgg. Greuther FÃ¼rth ...
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Amtsblatt - Stadt Northeim 

06.06.2017 - Einkommens sowie von der Zahlung des Elternbeitrages bis zur Vorlage eines entsprechenden. Bewilligungsbescheides. (4) Die HÃ¶he der ...
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Amtsblatt - Stadt Northeim 

17.01.2017 - Januar 2017. 9. Wahlbekanntmachung der Stadt Northeim. 10. Herausgeber: Stadt Northeim, Scharnhorstplatz 1, 37154 Northeim. Redaktion ...
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Amtsblatt - Stadt Northeim 

06.06.2017 - (2) Voraussetzung fÃ¼r eine Aufnahme ist, dass das Kind keiner Betreuung .... Nach dem Sozialgesetzbuch (SGB Achtes Buch, VIII â€“ Kinder- und ...
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Amtsblatt - Stadt Augsburg 

19.09.2014 - Die Befreiung gilt nur, wenn die Fahrzeuge eine Plakette aufweisen, die dieselbe Farbe aufweist wie die im Zusatzzeichen zum. Zeichen 270.1 ...
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Amtsblatt - Stadt Northeim 

19.09.2016 - Bürgermeisters. 4. Verwendung von Ortschaftsmitteln. 5. Anfragen und Anregungen. Stadt Northeim, den 16.09.2016. Der Bürgermeister gez.
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Amtsblatt Stadt Wernigerode 04 - 2012 

28.04.2012 - Golf Cabriolet 1.4 TSI, 90 kW (122 PS). Kraftstoffverbrauch, l/100 km innerorts 8 .... Friedrichstraße. Dornbergsweg. Am Schreiberteich.
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Amtsblatt Stadt Wernigerode 04 - 2012 

28.04.2012 - innerhalb von 9 Sekunden öffnen. ... die des Ostdeutschen Sparkassenverbandes, »soll ...... www.gsw-wernigerode.de - [email protected].
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Amtsblatt 

18.12.1991 - Steige, PlÃ¤tze oder Skiabfahrten und swegc neu ... oder neue GewÃ¤sser anzulegen, ... Put zu fahren oder Wohnwagen dort abzustellen.
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Amtsblatt Nr. 10 vom 31.03.2012 - Stadt MÃ¶nchengladbach 

31.03.2012 - verkauft. Das VerhÃ¤ltnis zwischen den Problemfans ..... wieder mit dem Slogan â€žTod und Hass dem 1. .... Zwangsgeldes scheidet aus, da die.










 


[image: alt]





amtsblatt - Velten 

28.03.2013 - Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Velten hat ... für den auswärtigen Bezug gegen Gebühr in Höhe von 1,80 € unter Telefon 0 33 ... Zahlungsweise: Banküberweisung, Empfänger: .... Art der akzeptierten Angebote: Keine elektroni- ...
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rechtliche rahmenbedingungen fr die 

Save this Book to Read rechtliche rahmenbedingungen fr die automobilindustrie in thailand book by herbert utz verlag PDF eBook at our Online Library. Get rechtliche rahmenbedingungen fr die automobilindustrie in thailand book by herbert utz verlag PD
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Leben Fr Die Sache 

Leben Fr Die Sache (PDF) credit by Kettunen H Sakari archived 12 November 2015. ID 4e461fc30d eBook. PDF File: Leben Fr Die Sache. 1/1. LEBEN FR DIE ...
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DETOX in den Bergen 

8:00 - Sunrise Yoga. 9:00 - FrÃ¼hstÃ¼ck. 10:00 - BMI Messung. 11:30 - Outdoor AktivitÃ¤ten. 14:00 - Lunch. 17:00 - Spa Behandlung oder Fitness. 18:00 - Sauna / ...
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Die Stadt Wadern gratuliert 

25.10.2015 - und die Evangelische Gemeinde Wadern-Losheim. Eintritt 12,- â‚¬, Multikarte: ...... also beste Voraussetzung fÃ¼r SpaÃŸ und Stimmung. Wir freuen uns ..... 14.30 Uhr Taufe: Mia Elisa Woll, Wadern, Luisa Weber,. Wadern, Johann ...
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amtsblatt - Velten 

28.03.2013 - Ã¼ber die hintere Treppe. FÃ¼r dringende FÃ¤lle auÃŸerhalb .... kÃ¶nnen l) Kosten fÃ¼r die Ãœbersendung der Vergabeunterlagen in Papierform: Eine ...
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Weiterbildungsmarketing Fr Die Zielgruppe 50plus 

28.03.2019 - This particular Weiterbildungsmarketing Fr Die Zielgruppe 50plus Eine Fallstudie Im Bereich Neue Medien PDF start with Introduction, Brief ...
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die handlungsorientierte ausbildung fr laborberufe 

Amy Plum, Diesel Engine Ppt, Digital D C How Information Technology Is Transforming The Hub Of. American Politics, and much more associated with it.
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jahrbcher fr die preuische gesetzgebung 

Age International , Land And Water Book , Land Rover Discovery Workshop Manual Owners Edition. 1990 1998 Book, Laundry Book By Simon And Schuster, Legal Bulletin Book, Lets Go Berlin Prague. Budapest The Student Travel Guide Book By Avalon Travel, an
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